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Feuerwerker lassen’s auf der oberburg krachen
75. Laternenfest beginnt am Freitag / Jubiläumsausgabe hält viel neues bereit und setzt auf bewährte Festtraditionen 

Es ist wieder soweit. Das größte Volks- 
und Heimatfest Mitteldeutschlands lockt 
am Wochenende ans hallesche Saaleufer. 
Das Laternenfest wird zum 75. Mal ge-
feiert. Ein Jubiläum, das für die Besucher 
eine Reihe von Neuerungen bereithält. 
Gleichsam setzt die Stadt als Gastgeber 
gewachsene und beliebte Traditionen fort. 

„Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, 
ein Fest für die ganze Familie zu ge-
stalten. Da- bei versuchen wir, 
auch immer wieder auf die 
W ü n - sche der Hallen-
ser ein- zugehen“, betont 
OB Dag- mar Szabados. 
So werde beispielsweise 
das Feuer- werk, als Glanzstück 
des Samstaga- bends, größten-
t e i l s w i e - der auf der 
B u r g 
Giebi-
chenstein 
abgebrannt. 

Die Saalestadt hat mit 
Hilfe von Spon- soren , 
Vereinen, In- it ia t i-
ven und Ver- bänden 
ein umfangreiches und ab-
wechslungsreiches P r o -
gramm gestrickt. 
Nicht zuletzt kann 
sie sich auf ein großes 
Netzwerk engagierter 
Bürger stützen, die sich 
auf dem Fest präsentieren. Das 
ist ganz im Sinne der Stadt. „Denn 
wir wollen den einmaligen Charakter des 
Festes herausstellen. Dazu gehört, dass die 
Festbestandteile vor allem einen regionalen 
Bezug haben. Und die überregionalen Fest-
punkte können und sollen vom sonst üb-
lichen Schnitt mancher Volksfeste schon 
ein wenig abweichen“, so Szabados.  

Die Besucher werden das eine wie das 
andere genießen können. Sie werden die 
kulturelle Vielfalt der Stadt wieder finden, 
Auftritte von Chören, lokalen Kleinkunst-
gruppen und Bands. Sich aber auch auf 
überregionale Angebote freuen können, 

die von Klassik über Weltmusik, Pop bis 
zum Jazz reichen. Dabei ist es umso 

schöner, wenn die Gäste auch Über-
raschendes zu hören und zu sehen 
bekommen.

Und Neues natürlich: So werden 
sich erstmals hallesche Künstler 
am Riveufer mit ihren Arbeiten 
präsentieren. Eine Kunstmeile un-
ter dem Motto „hALLE leuchten“ 
ist geplant. Einer Tradition gelingt 

zum Jubiläumsfest ihre „Wiederge-
burt“. Die Staatskapelle Halle wird 

nach dem Bootskorso am Samstaga-
bend auf der Bühne im Amselgrund spie-

len – die musikalische Ouvertüre zum an-
schließend beginnenden Feuerwerk. Hän-
dels Feuerwerksmusik haben die Musiker 
unter Leitung von Kay Stromberg selbst-
verständlich mit im Repertoire.

Seine Premiere erlebt der Laternenfest-
lauf geführt von Doppel-Olympiasieger 

Waldemar Cierpinski am Sonna-
bend von 10 bis 11.30 Uhr. Über-
dies können sich zum ersten Mal 

Seifenkisten-Piloten ausprobieren, die 
Sonntag ab 10 Uhr über den Asphalt des 

Riveufers preschen werden.

Wermutstropfen: Die Brücke 
zwischen Eissporthalle und Peißnitzinsel 
muss wegen fehlender Standfestigkeit 
gesperrt werden. Sie ist morsch und 
von Pilzen befallen. Besucher, die von 
Neustadt aus zum Fest gelangen wol-
len, nutzen bitte die Schwanenbrücke 
und den Weg am Gut Gimritz.

Besuch aus dem reich der mitte
solar-experten und Politiker aus Jiangyin sondieren im mitteldeutschen solar-Valley und in halle 

Nach einer Visite einer halleschen Dele-
gation vor einigen Wochen ins chinesische 
Jiangyin – hier unterhält das sachsen-an-
haltische Wirtschaftsministerium eine Bü-
roniederlassung – absolvierten jetzt Kom-
munalpolitiker und hochrangige Unterneh-
mensvertreter aus der chinesischen Stadt 
in Halle ihren Gegenbesuch. 

Die Gäste, unter anderem Experten von 
Solarfirmen, besichtigten den Technologie-
park weinberg campus und das Fraunhofer 
Institut. Sie informierten sich über das ge-
plante Zentrum für Silizium und Photo-
voltaik, das im Technologiepark im kom-
menden Jahr eröffnet werden soll. 

Die Gäste, begleitet von Halles Beige-

ordnetem für Wirtschaft und Arbeit Wolf-
ram Neumann, wurden über Entwicklung 
und Perspektiven des Solar-Valley Mittel-
deutschlands informiert und stellten ihrer-
seits chinesische Unternehmen der Bran-
che vor – mit dem Ziel, Kooperationen 
und Kontakte herzustellen. Nicht zuletzt 
sondierten sie mögliche Ansiedlungsflä-
chen in der Region Halle, in der noch ein 
großer chinesischer Investor fehlt. Wolf-
ram Neumann wies daraufhin, dass in der 
halleschen Region entsprechende Areale 
bereitstehen. Es wurde eine intensive Zu-
sammenarbeit zwischen beiden Städten 
vereinbart, um die Potenziale der Kom-
munen besser zu vermarkten.

ende der improvisation naht
grundstein für neue theater-Werkstätten gelegt

Theaterleute können improvisieren. Das 
gilt gleichermaßen für die Akteure auf 
der Bühne wie für jene hinter den Kulis-
sen. In den vergangenen Jahren haben ins-
besondere die Handwerker und Künstler 
in den Werkstätten der Theater, Oper und 
Orchester GmbH aus diesem Talent in der 
Not eine Tugend gemacht. Seit gut 15 Jah-
ren gibt es den Plan, Schlosserei, Kostüm-
schneiderei und weitere Zünfte in einem 
neuen Gebäude unterzubringen. Grund: 
Die alten Werkstätten, die sich zum Teil 
in Baracken befinden, taugen oft selbst nur 
noch als Kulissen. So war beispielsweise 
die Arbeit in der Schlosserei nur noch mit 
Ausnahmegenehmigungen des Gewerbe-
aufsichtsamtes gestattet.

Nun ist nicht nur Hoffnung, sondern kün-

digen Taten bessere Bedingungen an. Vor 
wenigen Tagen konnte in der August-Bebel-
Straße 56 der Grundstein für den Neubau 
des Metallateliers und der Kostümschnei-
derei gelegt werden. Rund 2,35 Millionen 
Euro wird das neue, dreistöckige Haus für 
die Kreativen kosten, das anstelle des Ba-
rackenflachbaus entsteht. Rund 1,8 Milli-
onen Euro dafür kommen aus dem Kon-
junkturpaket. Rund 500 000 Euro legt die 
GmbH auf den Tisch.

Durch den Neubau können die Produk-
tionsabläufe wesentlich gestrafft werden. 
Nicht zuletzt wird eine Baulücke in der Au-
gust-Bebel-Straße geschlossen, die Trasse 
dadurch aufgewertet. Die Einweihung des 
Neubaus ist für das erste Quartal kommen-
den Jahres geplant.

Schließt die Baulücke in der August-Be-
bel-Straße: Die Skizze zeigt, wie die The-
aterwerkstatt aussehen wird.

halle in tv-doku 
aufbruch zur einheit
Eine wesentliche Rolle spielt die Stadt Hal-
le in der dreiteiligen Dokumentation des 
MDR „1990 – Aufbruch zur Einheit, Un-
bekanntes Mitteldeutschland“, die gestern 
im MDR-Fernsehen angelaufen ist. Men-
schen berichten von Hoffnungen und Äng-
sten, erzählen von ihren großen und klei-
nen Taten auf dem Weg zur Einheit. Es sind 
Zeitzeugen, die abseits der weltpolitischen 
Ereignisse Geschichte geschrieben haben. 
Im Fokus auch der logistische Kraftakt, die 
Währungsunion zu stemmen. Die Doku-Fil-
mer konnten sich dabei auf das Filmmateri-
al von Peter Grzywatz stützen, der als Bun-
desbankangestellter die Vorbereitungen für 
die Währungsunion in Halle begleitete und 
Zeuge teils sehr kurioser Szenen wird. Als 
die ersten Geldtransporte schließlich auch 
Halle erreichen, müssen die Bundesbanker 
aus dem Westen improvisieren – ein klei-
ner Alptraum für die westdeutschen Bun-
desbanker. Die Teile zwei und drei werden 
heute und am 31. August jeweils 22.05 Uhr 
im MDR ausgestrahlt.

Freiwilligentag – 
500 helfer gesucht

Unter dem Motto „Engagement verändert“ ru-
fen Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis, 
das Lokale Bündnis für Familie, die LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege der Stadt Halle (Saale) 
und der ev. Kirchenkreis Halle-Saalekreis zum 
Mitmachen beim 6. Freiwilligentag in Halle 
am 18. September 2010 auf. Schirmherrin ist 
OB Dagmar Szabados. Nach dem großen Er-
folg 2009 werden 2010 mehr als 500 Bürger 
für über 50 Einsatzorte gesucht, die Vereinen 
und Initiativen einen Tag lang tatkräftig unter 
die Arme greifen. Mehr: www.freiwilligen-
tag-halle.de oder 0345/200 28 10.

rege Beteiligung
bei dSl-umfrage

An der Umfrage zur Internetversorgung auf 
der städtischen Internetseite herrscht großes 
Interesse. Mehr als 800 Bürger haben den 
Fragebogen bereits ausgefüllt. Noch bis Ende 
September besteht die Gelegenheit, sich u.a. 
zum Wunsch künftiger Internetanbindungen 
zu äußern. Die Daten werden durch die Stadt-
verwaltung in ausgewerteter Form mit den 
Telekommunikationsunternehmen erörtert 
und ein vordringlicher Bedarf festgestellt. 
Den Fragebogen gibt‘s unter www.halle.de 
und im Bürgerbüro im Rathaus. 

Das Laternenfest bietet hochkarätige Live-
Konzerte. Nicht verpasst werden sollten 
die Auftritte von Dellè (Freitag, Peiß-
nitzbühne, ab 18 Uhr), Rotfront (Freitag, 
Bühne Ziegelwiese, ab 22 Uhr), der Bands 
Racoon (Samstag, Bühne Ziegelwiese, ab 
20.15 Uhr) und Minor Majority (Sams-
tag, Bühne Ziegelwiese, ab 22.30 Uhr). 
Musikalischer Höhepunkt für Familien: 
Reinhard Lakomys „Traumzauberbaum“ 
(Samstag, Bühne Ziegelwiese, ab 15 Uhr).

*
Die Havag bietet zum Laternenfest eine 
besondere Gruppenkarte an. Sie gilt für 
bis zu fünf Personen, von Freitag 9 Uhr bis 
Sonntag 24 Uhr in allen Bussen und Bah-
nen. Kosten: 10 Euro, am mobilen Ticket-
Automaten im Fahrzeug 9 Euro. 

*
Als optische Höhepunkte auf der Saale 
dürften das Fischerstechen der Halloren-
brüderschaft (Samstag, Amselgrund, 17 
Uhr), der Bootskorso „Leuchtende Boote“, 
(Samstag, Start Brücke Peißnitz, 20.15 Uhr) 
und das Entenrennen (Start Samstag Höhe 
Rainstraße, 19 Uhr) gelten.

*
Eine Abordnung aus der Partnerstadt Karls-
ruhe besucht das Laternenfest. Die Bade-
ner, die dem Freundeskreis Karlsruhe-Hal-
le angehören, kommen zum Feiern und 
übergeben an den Verein Peißnitzhaus so-
wie an die Diakonie-Kita in der Burgstra-
ße eine Spende in Höhe von je 500 Euro.

*
Das vollständige Laternenfest-Programm 
liegt kostenlos in Heftform im Ratshof, 
der Touristinformation am Marktplatz und 
im Informationszentrum in der Fährstra-
ße aus. Im Internet ist es außerdem unter 
www.laternenfest.de zu finden.

FeStSplitter und extraS

Auf farbige Illuminationen darf sich am Wochenende gefreut werden. Unter anderem Bootscorso und 
Feuerwerk locken. Weitere Impressionen von vergangenen Laternenfesten, die, wie auch dieses Foto, 
von Stadtfotograf Thomas Ziegler stammen, sind derzeit in der ersten Etage des Ratshofes zu sehen.  

Tauschten Infos und Präsente aus: Jiangyins Vi-
ze-Bürgermeister Ji Jun und Halles Beigeordneter 
Wolfram Neumann.   Fotos (2): Thomas Ziegler 

Eine hüfthohe schwarze Martin-Luther-Figur 
nennt nun auch die Stadt Halle ihr eigen. Sie 
stammt aus dem Ensemble des Künstlers Ott-
mar Hörl, der die Figuren derzeit auf dem Wit-
tenberger Marktplatz ausstellt. Ein Standort 
im Rathaus wird noch gesucht.

Ein Luther auch für Halle
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Die Ob gratuliert

Herzliche Glückwünsche zum Schwimm-
Europameister-Titel und zwei Silbermedail-
len übermittelt die OB an Paul Biedermann. 
„Mich freut das Ergebnis, dass sie auch für 
ihre Heimatstadt errungen haben. Titel und 
Edelmetall verdeutlichen, dass Sie einer der 
weltweit Besten sind.“

Beste Wünsche der OB gehen auch an 
Schwimmerin Daniela Schreiber. Die Hal-
lenserin konnte als Mitglied der 4x100 Meter-
Freistil-Staffel nicht nur den Deutschen Mei-
stertitel erkämpfen, sondern auch EM-Gold 
holen. „Ich gratuliere Ihnen zu dieser heraus-
ragenden Leistung und wünsche Ihnen alles 
Gute für Ihre weitere sportliche Entwicklung.“

Diamantene
Hochzeit

Auf 60 gemeinsame Ehejahre schauen dem-
nächst folgende Ehepaare. Am 26. August 
Walter und Eva Dannenberg, Hans und 
Melanie Gaudig, Walter und Waltraud 
Giesecke, Edgar und Ruth Richter, Karl-
Walter und Hildegard Große, am 1. Septem-
ber Dr. Jonny und Eva Schlegel, am 2. Sep-
tember Helmut und Anni Preuße, Horst und 
Gertrud Schinköthe, am 4. September Ger-
hard und Helene Rudolph, am 5. September 
Werner und Margrit Staufenbiel. 

geburtstage
Ihren 95. Geburtstag feiern am 28. Au-
gust Heinz Frysch, am 30. August Martha 
Marx, am 1. September Agnes Adolph und 
Erich Brauch.
Ihren 90. Geburtstag feiern am 26. August El-
friede Johannsen, am 27. August Marian-
ne Richter, am 29. August Margarete Hen-
nig, am 31. August Gertrud Schmidt, am 
1. September Erika Jordan, Frieda Lau-
der, Margot Wirth, am 2. September El-
friede Klüß, Dora Schmidt, am 3. Sep-
tember Lieselotte Müller, Kurt Weidner, 
am 4. September Gerhard Burchardt, am                                                                                                
5. September Else Rudloff, am                                                                                                              
6. September Maria Herzog, Maria Kut-
schera, am 7. September Ingeborg Baum 
und am 8. September Martha Bader.

Allen Jubilaren übermittelt die Stadt herz-
liche Glück- und Geburtstagswünsche zum 
Ehrentag.

Die StaDt gratuliert
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Betriebsausschuss

Eigenbetrieb Kindertagesstätten
der Stadt Halle (Saale)

Am Freitag, 18. Juni 2010, 14 Uhr,
findet im Stadtarchiv, Seminarraum,
1.Etage, Rathausstraße 1, 06108 Halle
(Saale) die 3. öffentliche/nicht öffentliche
Sitzung des Betriebsausschusses Eigen-
betrieb Kindertagesstätten 2010 statt.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift
4 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5 Bericht des Betriebsleiters
6 Beschlussvorlagen
6.1 Jahresabschluss 2009 Eigenbetrieb

Kindertagesstätten
Vorlage: V/2010/08886

7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8 schriftliche Anfragen von Stadträten
9 Mitteilungen
10 Beantwortung von mündlichen An-

fragen
11 Anregungen

Tagesordnung –Nicht öffentlicher Teil
1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift
3 Beschlussvorlagen
3.1 Vergabe Baumaßnahmen KT Reide-

burg und KT Freiheit
Vorlage: V/2010/08854

3.2 Vergabe Ausstattung Integrative Kin-
dertagesstätte Taubenhaus
Vorlage: V/2010/08884

3.3 Vergabe Ausstattung Hort GS Büsch-
dorf
Vorlage: V/2010/08885

4 Anträge von Fraktionen und Stadträten
5 schriftliche Anfragen von Stadträten
6 Mitteilungen
7 Beantwortung von mündlichen An-

fragen
7.1 Anfrage des Stadtrates Swen Knö-

chel (DIE LINKE. Fraktion im Stadt-
rat Halle/S.) zur Abwicklung Alters-
teilzeitmodelle im Eigenbetrieb Kin-
dertagesstätten
Vorlage: V/2010/08605

8 Anregungen
Tobias Kogge

Beigeordneter für Jugend, Schule,
Soziales und kulturelle Bildung

* * *

Ausschuss
für Wirtschaftsförderung

und Beschäftigung

Am Dienstag, 22. Juni 2010, 17 Uhr fin-
det im Dorint Charlottenhof Halle (Saale),
Veranstaltungsraum „Moritzburg“, Doro-
theenstraße 12, 06108 Halle (Saale) eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaftsförderung
und Beschäftigung statt.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Vorstellung des Dorint Hotels Char-

lottenhof Halle durch den Direktor
Herrn Dr. Thieme

4 Genehmigung der Niederschrift
der öffentlichen Sitzung vom
27.04.2010

5 Halle als Tourismus- und Kongress-
standort

6 Beschlussvorlagen
6.1 Feststellung Jahresabschluss 2009

der Stadtmarketing Halle (Saale)
GmbH

7 Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten

7.1 Antrag der CDU-Fraktion zur mög-
lichen Einführung einer Umweltzo-
ne

7.2 Antrag der FDP-Stadtratsfraktion
auf Änderung der Satzung der Stadt
Halle (Saale) für Volksfeste, Spezial-
und Jahrmärkte sowie ähnliche Ver-
anstaltungen

7.3 Antrag der Stadträtin Sabine Wolff
(NEUES FORUM) zur Aufhebung
der Gebührenerhebung für gemein-
nützige Vereine in der Marktgebüh-
rensatzung

7.4 Antrag SPD-Stadtratsfraktion zu
einem Handy-Stadtführer in Halle

8 schriftliche Anfragen von Stadträ-
ten

9 Mitteilungen
9.1 Vorstellung des Projektes „Integrati-

on durch Arbeit“
10 Beantwortung von mündlichen An-

fragen
11 Anregungen

Tagesordnung –Nichtöffentlicher Teil
1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift

der nicht öffentlichen Sitzung vom
27.04.2010

3 Beschlussvorlagen

3.1 Änderung zum Zuwendungsbescheid
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
vom 18.05.2009 über Öffentliche Fi-
nanzierungsbeihilfen der wirtschafts-
nahen Infrastruktur im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe (GA) zur Er-
schließung des Industriegebietes an
der A 14

4 Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten

5 schriftliche Anfragen von Stadträ-
ten

6 Mitteilungen
7 Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8 Anregungen

Denis Häder
Ausschussvorsitzender

Wolfram Neumann
Beigeordneter für

Wirtschaft und Arbeit

***

Ausschuss
für städtische Bauangelegenheiten

und Vergaben

Am Donnerstag, 24. Juni 2010, 17 Uhr
findet im Ratshof, Marktplatz 1, Zim-
mer 107, 06108 Halle (Saale) eine öf-
fentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF statt.

Tagesordnung – Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift vom

10.06.2010
4 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5 Beschlussvorlagen
5.1 Baubeschluss Erschließung Wohnge-

biet Dölau, Alfred-Oelßner Straße
5.2 Baubeschluss Fahrbahnsanierungen

im Rahmen der Maßnahmen zur
Beseitigung der Winterschäden im
Stadtgebiet Halle (Saale)

6 Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten

7 schriftliche Anfragen von Stadträ-
ten

8 Mitteilungen
9 Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10 Anregungen

bäude ist unter Beachtung der Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 105

„Gartenstadt Nietleben“ eine Neubebau-
ung des Grundstückes mit einem ma-
ximal zweigeschossigen freistehenden
Einfamilienhaus möglich. Eine ggf. be-
absichtigte Sanierung der Gebäude zur
Wohnnutzung ist vor Begotsabgabe mit
dem Bauordnungamt abzustimmen.

4. Wert laut Gutachten:
85.000,00 Euro

5. Besichtigung: 30. Juni 2010 um
15.00 Uhr, zusätzliche Termine können
telefonisch vereinbart werden (Telefon:
0345 221-4482)

6. Gebotsabgabe einschl. Finanzie-
rungsnachweis: schriftlich bis 20. Au-
gust 2010, an Stadt Halle (Saale), Lie-
genschaftsamt, 06100 Halle (Saale)

Detaillierte Ausschreibungsunterlagen
können gegen Erstattung der Kosten in
Höhe von 10 Euro im Liegenschaftsamt
der Stadt Halle (Saale), Zimmer 306,
Gr. Nikolaistr. 8, 06108 Halle (Saale)
abgeholt werden. Das Versenden von
Ausschreibungsunterlagen erfolgt auf
Wunsch des Anfordernden nach Zu-
gang eines Verrechnungsschecks.

Für Inhalt und Richtigkeit der Verkaufs-
unterlagen und der obigen Angaben wird
jegliche Haftung ausgeschlossen. Die Ver-
öffentlichung von Grundstücksangeboten
der Stadt Halle (Saale) durch Dritte ist
nicht erlaubt. Bei dieser Anzeige handelt
es sich um eine Aufforderung zur Abga-
be von Angeboten. Die Stadt ist nicht ver-
pflichtet, dem höchsten oder irgendeinem
Gebot den Zuschlag zu erteilen. Ein vor-

zeitiger Zwischenverkauf ist möglich.

Stadt Halle (Saale)
Liegenschaftsamt

* * *

Grundstücksangebot

Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt,
nachfolgend näher bezeichnetes Grund-
stück öffentlich gegen Gebot zu veräu-
ßern.

1. Grundstück:
Merseburger Str. 439, Gemarkung Am-
mendorf, Flur 3, Flurstück 1449, Grund-
stücksgröße: 2.266 m²

2. Grundstücksbeschreibung:
Das Grundstück liegt im Süden von
Halle, im Ortsteil Ammendorf an
der Hauptverkehrsstraße Mersebur-
ger Straße (B 91) gegenüber dem Flo-
rian-Geyer-Platz. Östlich grenzt es an
einen brach liegenden Altgewerbe-
standort. Die nördliche und südliche
Nachbarbebauung bilden mehrge-
schossige gemischt genutzte Gebäude.
Das Grundstück ist gut an den öffent-
lichen Personennahverkehr angebun-
den, Haltestellen der Straßenbahnlinie
5 (Kröllwitz–Ammendorf/Bad Dürren-
berg) befinden sich in ca. 100 m Ent-
fernung. Bis zum Hauptbahnhof sind
es 6 km, das Stadtzentrum ist 6,5 km
entfernt. Die auf dem Grundstück 1901
als Schule errichteten Gebäude wurden
1928 zum Rathaus Ammendorf umge-
baut. Die Nebengebäude im hinteren
Teil des Grundstückes wurden bereits
vor mehreren Jahren abgerissen. Vor
dem Hauptgebäude befindet sich eine

gestaltete Freifläche mit Wegeverbin-
dungen und Grünflächen, die zum Fuß-
weg mit einer kleinen Stützmauer ein-
gefriedet ist.

3. Nutzung:
Derzeit bestehen 2 Mietverträge (nörd-
liche Zufahrt; Räume im EG und KG)
sowie eine Nutzungsvereinbarung
über eine Digitale Funkumsetzanlage
(Dach).
Kaufinteressenten werden gebeten, ihr
geplantes Nutzungskonzept vor Abgabe
des Kaufgebotes mit dem Amt für Bau-
ordnung und Denkmalschutz, Ressort
Bauaufsicht im Technischen Rathaus,
Hansering 15 in 06108 Halle (Saale)
abzustimmen.

4.Wert laut Gutachten:
40.000,00 Euro

5. Besichtigungstermin:
01. Juli 2010, 10.30 Uhr, zusätzliche
Termine können telefonisch vereinbart
werden (Tel.: 0345 221 4482)

6. Gebotsabgabe einschließlich Nut-
zungskonzept und Finanzierungs-
nachweis:
schriftlich bis 31. August 2010 an Stadt
Halle (Saale), Liegenschaftsamt, 06100
Halle (Saale).

Detaillierte Ausschreibungsunterlagen
können gegen Erstattung der Kosten in
Höhe von 10 Euro bei der Stadt Hal-
le (Saale), im Liegenschaftsamt, Zim-
mer 306, Gr. Nikolaistr. 8, 06108 Halle
(Saale) abgeholt werden. Das Versenden
von Ausschreibungsunterlagen erfolgt
auf Wunsch des Anfordernden nach Zu-
gang eines Verrechnungsschecks.

Anzeige

gelehrte Prinzessin in Halle
thailändische hoheit trägt sich ins Goldene Buch der stadt ein

Sie ist königliche Hoheit und anerkann-
te Wissenschaftlerin dazu. Die thailän-
dische Prinzessin Maha Chakri Sirind-
horn, Tochter von König Bhumibol Adu-
lyadej, besuchte dieser Tage die Stadt 
Halle, informierte sich über das deutsche 
Forschungs- und Bildungssystem. Auf dem 
Besuchsplan standen auch die Francke-
schen Stiftungen. Dort trug sie sich in das 
Goldene Buch der Stadt ein. 

Die Prinzessin ist UNESCO-Botschaf-
terin und Vorsitzende mehrerer Bildungs-
stiftungen. Ihre Königliche Hoheit besitzt 
zwei Master-Titel auf dem Gebiet der Ori-
entalistik und hat in Erziehungswissen-
schaften promoviert. Sie spricht Englisch, 
Französisch, Chinesisch und Deutsch.

Auf Bildungsreise: Prinzessin Sirindhorn 
wird von OB Szabados empfangen und 
trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. 

Die Stadt Halle setzte auf dem 14. Sachsen-Anhalt, der am Wochenende in Weißenfels stattfand, mit Halle typischen Präsenta-
tionen Akzente. Mit drei gestalteten Wagen zu den Themen Händel, Salz und Laternenfest nahmen die Saalestädter am Festum-
zug teil. Die Stadtmarketing GmbH war mit einem Stand präsent. Auf den Bühnen, an Ständen und im Regionaldorf engagier-
ten sich rund 200 Hallenserinnen und Hallenser diverser Vereine und Bands.  Fotos: Stadt Halle, Stadtmarketing GmbH

einigung bei Förderschülern
stadt und stadt-elternrat ziehen an einem strang / anträge können seit 17. august gestellt werden

Der Stadt-Elternrat und die Stadt Halle 
haben sich in der Frage der gesonderten 
Beförderung von Schulkindern mit Be-
hinderung (Förderschüler) auf eine Lö-
sung geeinigt. „Diejenigen Eltern, die 
Anträge auf gesonderte Schülerbeförde-
rung gestellt hatten, jedoch Anfang Au-
gust ablehnende Bescheide erhielten, ha-
ben die Möglichkeit, ihre Kinder wieder 
ab Haustür zur Schule und zurück be-
fördern zu lassen“, betont Tobias Kogge, 
Beigeordneter für Jugend, Schule, Sozi-
ales und kulturelle Bildung. Diese Lö-
sung gilt für maximal sechs Monate. 

Die betroffenen Eltern haben vom 
Schulverwaltungsamt eine Mitteilung er-
halten, die sie daraufhin weist, dass sie 
unter Fristwahrung von sechs Wochen 
die Möglichkeit haben, erneut einen An-
trag auf gesonderte Beförderung zu stel-
len. Die Frist begann am 17. August. 

Ist der Antrag innerhalb der Frist ge-
stellt, erhalten die Eltern einen zeitnahen 
Termin für eine amtsärztliche Untersu-

chung ihres Kindes. „Ergibt die Untersu-
chung, dass das Kind einen Anspruch auf 
gesonderte Beförderung hat, wird dieser 
über die Befristung hinaus gewährt. 

Tobias Kogge, Beigeord-
neter: „Diejenigen Eltern, 
die Anträge auf gesonderte 
Schülerbeförderung gestellt 
hatten, jedoch Anfang Au-
gust ablehnende Bescheide 
erhielten, haben die Mög-
lichkeit, ihre Kinder wieder 
ab Haustür zur Schule und 
zurück befördern zu las-
sen.“

Sollte die Untersuchung ergeben, dass 
das Kind keinen Anspruch auf geson-
derte Beförderung hat, entsteht – ent-
sprechend der städtischen Schülerbeför-
derungssatzung – gegebenenfalls ein An-
spruch auf ein ÖPNV-Ticket“, erläutert 
Tobias Kogge.

Grundsätzlich erfolgt eine Einzelfall-
prüfung der Anträge unter Wertung der 
angegebenen Gründe und deren Nach-
weisbarkeit. 

Auf Grund der Ferienzeit und einer nur 
bedingten Besetzung der Schulen gestal-
teten sich die Informationsabläufe in die-
ser Zeit schwierig. So kam es bei der In-
formation über die Ergebnisse der An-
tragsprüfungen an die Schulen, mit der 
Bitte um Weiterleitung an die Eltern, zu 
Verzögerungen.

Eltern, die mit den Bescheiden nicht 
einverstanden sind, haben die Möglich-
keit, sich an die Stadt zu wenden. Die 
Stadt werde versuchen, Abhilfe zu schaf-
fen. Grundsätzlich stehe den Eltern der 
Klageweg offen, so Kogge. 

Unter anderem wurden bislang 362 
Anträge auf gesonderte Beförderung be-
stätigt, in rund 100 Fällen wurde eine 
gesonderte Beförderung abgelehnt, aber 
eine Schülerjahreskarte zur Verfügung 
gestellt. 

auch auf der Mottenwiese wird gegärtnert
traditionsreicher kleingartenverein „eintracht“ im kanenaer Weg 10 sucht noch Pächter

Das hätten sich die Initiatoren wohl nicht 
träumen lassen. Über 110 Jahre nach dem 
die ersten Kleingartenparzellen kultiviert 
wurden, erfreuen sich noch immer aktive 
Laubenpieper über ihr eigenes, kleines, 
grünes Reich. Die Rede ist vom Kleingar-
tenverein „Eintracht“ im Kanenaer Weg 
10. Sein Vorsitzender Günther Schettge 
weiß zu berichten: „Am 25. Februar 1925 
war es soweit. Aus den 1898 angelegten 
,betriebsinternen‘ Kleingartenparzellen 
der Firma Schreck wurde die ,Eintracht‘, 
wurde unser Verein gegründet. Unter der 
Nummer 460 ist er im Vereinsregister als 
,Schrebergartenverein Eintracht‘ eingetra-
gen.“ 

Im Jahr 1953 konnten die Eintracht-
Gärtner ein weiteres Stück Brachland 
„eingemeinden“. „Wir nennen sie die 

,Mottenwiese‘, die sich in der Verlänger-
ten Freiimfelder Straße befindet“, so Gün-
ther Schettge. Freilich sind darauf längst 
schmucke Gärten entstanden. Heute hat 
der Verein 25 000 m² unter Pacht: 80 Gär-

ten, einen Spiel- und Festplatz. Das „Ver-
einshaus“, in den 50er Jahren noch ein aus-
gedienter Bus, ist längst massiv und steht 
jedem Vereinsmitglied zur Nutzung zur 
Verfügung, dient überdies als Versamm-
lungsraum.

Gerade in den vergangenen Jahren hat 
sich die Eintracht mächtig ins Zeug gelegt. 
Sandkiste und Tanzfläche entstanden, 70 
m² Betonfläche wurden entfernt, Vereins-
haus und Toiletten saniert. Es entstanden 
Grünflächen, die zum großen Teil durch 
„persönliche Pflegeverträge“ in Ordnung 
gehalten werden und liebevoll mit Blumen 
und Stauden bepflanzt werden. Wer eine 
Parzelle pachten will: Günther Schettge 
(Tel.: 0345/2 90 20 89)

Unsere Serie zu ausgewählten Kleingarten-
vereinen setzen wir im nächsten Amtsblatt fort.

Gefeiert wird bei der Eintracht gerne: 
Am 21. August traf man sich zum 85. Jah-
resfest in geselliger Runde.

Stadt der
Wissenschaft

ideen	finden	und	gewinnen

Die Bewerbungsphase um den Titel 
„Stadt der Wissenschaft 2012“ läuft. 
Alle Bürgerinnen und Bürger können 
eigene Ideen oder Vorschläge machen 
und damit Einfluss auf die erfolgreiche 
Teilnahme Halles an diesem Wettbe-
werb nehmen. „Unsere lebendige und 
lebenswerte Stadt braucht für eine er-
folgreiche Bewerbung die Unterstüt-
zung der Bürger, Halle braucht den 
Einsatz der Bürger für ihre Stadt. 
Helfen Sie uns in diesem Wettbewerb 
und sagen Sie uns Ihre Ansichten. Wie 
kann Wissenschaft helfen, unser Le-
ben in der Stadt zu verbessern. Was 
erwarten Sie von der Wissenschaft? 
Von der Universität? Von den Wis-
senschaftlern und Forschern in dieser 
Stadt?“, wendet sich Projekt-Koordi-
nator Bernd Seuren an die Hallenser. 

Auf Seite 4 dieser Amtsblatt-Aus-
gabe ist ein Coupon vorbereitet. Dort 
einfach die Ideen und Hinweise no-
tieren. Den ausgefüllten Coupon aus-
schneiden und in den roten Bürger-
briefkasten vor dem Ratshof werfen 
(zusätzliche Teilnahmekarten finden 
Sie dort). Jeder Beitrag hilft. Die be-
sten drei Ideen der Bürger werden mit 
je zwei Eintrittskarten für die Oper 
Halle prämiert.        Seite 4

Hoffest als teil 
eu-Projekt reDiS

Im Rahmen des EU-Projektes REDIS ver-
anstalten die Stadt Halle und die Project-
team AG am 3. September von 13 bis 19 
Uhr ein Hoffest in der Ankerstraße 3a-
f. Unter Mitwirkung Halles arbeiten die 
Städte Magdeburg, Aarhus, Bialystok, 
Wien, Newcastle, Manresa und Piräus ge-
meinsam daran, in diesen Kommunen be-
sondere Stadtteile zu entwickeln (Amts-
blatt berichtete). In Halle wird der Stadt-
teil (ehemals Klaustorvorstadt) zwischen 
Hallmarkt/Spitze und Saline sowie zwi-
schen Hochschule für Kunst und Design 
und dem Multimediazentrum betrach-
tet. Das Hoffest ist Teil der Projektarbeit. 
Die Besucher des Hoffestes erwarten inte-
ressante Aktionen, u.a. Animationsfilme, 
ein Hallorenbesuch, Flohmarkt, Quiz und 
Tombola.

Halles iba-Projekte
locken Journalisten

Halles Projekte im Rahmen der Interna-
tionalen Bauausstellung 2010 (IBA) sto-
ßen bei Medienvertretern auf sehr großes 
Interesse. Jetzt besuchten 17 Fachjourna-
listen aus ganz Deutschland die Saale-
stadt. Die Medienvertreter – vor allem 
spezialisiert auf Architektur – verschaff-
ten sich unter anderem einen Eindruck 
vom Entwicklungspotenzial der Sali-
neinsel und dem Quartiersmanagement 
im Stadtteil Glaucha. Lob gab es auch für 
den in Neustadt entstandenen Skaterpark.

Neustadts Stadion
wieder in betrieb

Das Neustädter Stadion ist seit vergange-
nem Wochenende wieder in Betrieb. Die 
Sanierung (neues Hauptspielfeld, Umge-
staltung der Tribünenanlage, Sanierung 
der Funktionsgebäude und der Außenan-
lagen) kostete 2,8 Mio. Euro. Damit ver-
fügt die Neustadt über ein Sportzentrum, 
das neben dem Fußball auch beste Mög-
lichkeiten für die Ausrichtung von Sport-
festen bietet. Im Stadion, in dem der HFC 
in dieser Saison seine Heimspiele ausrich-
tet, finden rund 5000 Besucher Platz.

Sachsen-Anhalts Kultusministerin Prof. 
Brigitta Wolff verlieh gestern im Moritzhof 
die Zertifikate für die Teilnehmer des Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ) Kultur der 
Jahrgänge 2009/10 und begrüßte gleichzeitig 
deren Nachfolger. 70 Absolventen reichten 
symbolisch den Staffelstab an die nunmehr 
zehnte Generation der FSJ Kultur-Freiwilli-
gen weiter. Die FSJler leisten ihren Dienst 
in 60 Einsatzstellen in Sachsen-Anhalt. Das 
FSJ Kultur ist ein Angebot der Bundesverei-
nigung kulturelle Jugendbildung e.V. (BKJ) 
und angeschlossener Kooperationspartner. 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „För-
derung von Existenzgründern und Ent-
wicklung von Unternehmen in Halle – FEE 
Halle“, bietet das Existenzgründerbüro des 
Dienstleistungszentrums Wirtschaft der Stadt 
Halle vom 21. bis 23. September jeweils 8 bis 
16 Uhr, wieder ein Seminar „Existenzgrün-
dung/Existenzfestigung“ an. Teilnahmebe-
rechtigt ist jeder, der sich mit dem Gedanken 
einer Selbstständigkeit trägt sowie Unterneh-
mer, die den Schritt schon gewagt haben. U.a. 
werden alle Infos zu Gründungszuschuss und 
Einstiegsgeld für ALG II-Empfänger nach § 
29 SGB II sowie mögliche Landesfördermit-
tel besprochen. Mehr Infos, Anmeldung un-
ter 0345/221 40 67.

Kurz & aKtuell

Halle wirbt mit Kultur-Trümpfen beim 14. Sachsen-Anhalt-Tag
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Eigentlich hat der Geschäftsfüh-
rer der Kultur GmbH im letzten 
Kulturausschuss keine Neuig-
keiten verkündet. Die Problema-
tik der Personalkosten ist grund-
sätzlich kein Phänomen, welches 
uns erschrecken sollte. Tarif-
verhandlungen gibt es – auch 
an städtischen Theatern – in ge-
wohnter Regelmäßigkeit. Herr 
Stiska hat lediglich mit kontinu-
ierlich wiederkehrenden neuen  
Forderungen der Belegschaften 
zu tun. Die Zahlen sind planbar. 
Und dennoch werden „drohende“ 
Tarifsteigerungen in ein Katastro-
phenszenario gepackt und mit ei-
ner Dramatik präsentiert, als ob 
uns das nächste Jahrhunderthoch-
wasser drohe.

Ebenso wenig neu ist die unter-
schwellig verkündete Forderung 
nach Schließung eines Theaters, 
um den Rest der Kultur GmbH 
retten zu können. Welche Bühne 
dem Rotstift weichen muss, das 
scheint bereits ausgemacht zu 
sein. Das Kinder- und Jugendthe-
ater Thalia steht zur Disposition, 
selbstverständlich ohne dies kon-
kret zu benennen.

Doch genau hier sind die Stadt-

räte gefordert. Sie haben zu ent-
scheiden, welches Kulturange-
bot in Zukunft durch die Stadt 
gewährleistet werden soll. Zum 
Zeitpunkt der Gründung der Kul-
tur GmbH gab es immer wieder 
die Beteuerung und auch die For-
derung, dass sämtliche Bühnen 
und das Orchester erhalten blei-
ben. Wenn jetzt tatsächlich neue 
Fehlbeträge den Fortbestand der 
gesamten Kultur GmbH bedro-
hen, dann müssen Lösungsvor-
schläge auf den Tisch. Offen und 
für jeden einzelnen Stadtrat nach-
vollziehbar. Nicht die Befindlich-
keiten der handelnden Personen 
innerhalb der Kultur GmbH ste-
hen auf dem Prüfstand, sondern 
die kulturellen Angebote. Es muss 
eine breite und öffentliche Diskus-
sion geben, bevor sich der Stadtrat 
noch einmal mit dem Thema in-
tensiv befasst. 

Die Vielfalt der kulturellen An-
gebote in unserer Stadt ist eine 
charmante Werbung nach außen, 
die finanziert werden muss.

So gibt es kühne Ideen für die 
Orchesterfinanzierung – Stich-
wort Händelfestspielorchester. Sie 
müssen endlich laut gedacht wer-

den dürfen. Ebenso wird auf den 
Fluren flüsternd über Modelle 
nachgedacht, die die Intendanten 
bezüglich der Besucherzahlen stär-
ker in die Pflicht nehmen könnten. 
Auch muss die Landschaft der Kul-
turangebote in unserer Stadt so ge-
staltet werden, dass die Akteure 
auf der einen Seite und die Besu-
cher auf der anderen Seite eine Zu-
verlässigkeit erfahren.

Immer wiederkehrende Hor-
rorszenarien von Schließungen ei-
ner oder mehrerer Bühnen – von 
Streichorgien im Kulturbereich – 
wirken sich lähmend auf die han-
delnden Personen aus. Wir müssen 
Entscheidungen treffen und dürfen 
diese nicht Einzelpersonen überlas-
sen, auch wenn letzteres einfacher 
erscheint.

Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie 
hat sich die bündnisgrüne Rats-
fraktion im letzten Jahr in den 
Stadtrat eingebracht?

Schwerpunkte unserer Arbeit la-
gen im sozialen Bereich, wo wir 
mehrfach Versuche zur Einführung 
einer Geschwisterermäßigung bei 
den KiTa-Gebühren unternommen 
haben, sowie im Bereich Bildung, 
u.a. bei der Erhaltung der Förder-
schule am Jägerplatz. Ein wesent-
liches Thema war darüber hinaus 
die Förderung des Radverkehrs mit 
verschiedenen Anträgen zur Ver-
besserung der Infrastruktur. Fort-
geführt haben wir die Aktivitäten 
aus der vergangenen Wahlperiode 
im Bereich erneuerbare Energien.

Wichtige Impulse konnten wir bei 
der Verbesserung der Breitbandin-
ternetanbindung bisher vernachläs-
sigter Stadtteile setzen. Auch wenn 
unser entsprechender Antrag kei-
ne Mehrheit fand, startete die Stadt 
dann aber doch die von uns gefor-
derte Umfrage, an der sich inzwi-
schen knapp tausend BürgerInnen 
beteiligten. Wichtige aktuelle Initi-
ativen betreffen u.a. Anträge zur Er-
haltung der wertvollen historischen 
Gebäudesubstanz, zur Einrichtung 

einer Stelle einer oder eines Kinder-
beauftragten sowie zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei der Erarbei-
tung kulturpolitischer Leitlinien.

Erfolgreich waren wir auch beim 
Erhalt des Umweltbildungszen-
trums Franzigmark. Statt der von 
der Stadt avisierten Schließung soll 
nun die Übertragung an einen frei-
en Träger erfolgen. Hinzu kommen 
noch viele weitere Initiativen, wie 
die zur nutzerfreundlichen Veröf-
fentlichung aller Bebauungspläne 
auf der Stadt-Homepage, zur Ein-
führung der kosten- und ressour-
censparenden papierlosen Ratsar-
beit, zur nachhaltigen Beschaffung 
und zur Ächtung durch Kinderar-
beit hergestellter Waren.

Eine Vielzahl grüner Anträ-
ge wurde dagegen von der Mehr-
heit im Stadtrat abgelehnt. In erster 
Linie betrifft das unseren Antrag 
zur Transparenz beim Sponso-
ring städtischer Unternehmen und 
die Durchsetzung der Verkehrsbe-
schränkungen in der Kleinen Ul-
richstraße. Auch die Entscheidung 
zum Bau eines neuen Fußballstadi-
ons wurde gegen unser Votum ge-
troffen, obwohl kostengünstigere 
Lösungen möglich gewesen wären. 

Die absehbare Debatte um Kür-
zungen bei anderen Haushaltstiteln 
macht deutlich, wie dringend dieses 
Geld an anderer Stelle gebraucht 
würde. Ähnliches gilt für den Aus-
bau des Gimritzer Damms. Auch 
hier wären die Mittel z.B. für eine 
gründliche Beseitigung der Win-
terschäden an Straßen oder für den 
Umbau der Steintorkreuzung viel 
besser angelegt.

Umfassend über unsere zahl-
reichen Anträge und Anfra-
gen informieren wir Sie unter:  
www.gruene-fraktion-halle.de.

Seit Anfang 2009 sind die Bühnen 
und das Orchester der Stadt Hal-
le in einer GmbH vereinigt. Die 
Umwandlung der als Eigenbe-
trieb bzw. Regiebetrieb geführten 
Einrichtungen in die Rechtsform 
einer GmbH, mit einem kauf-
männischen Geschäftsführer an 
der Spitze, versprach mehr Ef-
fizienz in den Abläufen, Bünde-
lung der Ressourcen in den tech-
nischen und nichtkünstlerischen 
Bereichen; ein rein formaler Vor-
gang, bei dem die Strukturdiskus-
sion ausgespart wurde.

Täglich könnten ca. 1.500 Plät-
ze in der Theater-GmbH bei ma-
ximaler Auslastung der vorhan-
denen Bühnen angeboten werden. 
Alle Kultureinrichtungen der Stadt, 
ohne Kinos, verfügen über mehr 
als 4.000 Plätze – und konkurrie-
ren um die Besucher!

Gewaltige Zahlen für eine Stadt 
mit ungefähr 230.000 Einwohnern. 
Die Statistik besagt, dass für diese 
Formen der Kultur 5 bis 10% der 
Bevölkerung als potentielle Besu-
cher in Frage kommen, maximal 
23.000 Personen, mit dem Um-
land vielleicht 30.000, bei mehr 
als 4.000 Plätzen.

Vor dem Hintergrund eines fest-

geschriebenen Budgets für die 
Theater-GmbH, tariflicher Steige-
rungen im Personalkostenbereich 
und verminderter Einnahmen 
durch nicht hinreichende Ausla-
stung der Bühnen, ist es da nicht 
geboten, die bislang versäumte 
Strukturdiskussion zu führen?!

Ist das gewählte Modell mit 
einem kaufmännischen Geschäfts-
führer an der Spitze der GmbH und 
eigenständigen künstlerischen Lei-
tern in den einzelnen Sparten das 
richtige oder sollte über eine Gene-
ralintendanz nachgedacht werden? 
Bis zu elf Veranstaltungen in der 
Theater-GmbH an einem einzigen 
Wochenende – wer könnte denn 
diese Angebote wahrnehmen?

Die Mehrkosten, die auf die 
GmbH zukommen, bei gleichzei-
tigen Mindereinnahmen, sind al-
lein durch Synergien in den tech-
nischen Bereichen nicht zu er-
wirtschaften. Das Modell der 
Haustarifverträge, schon mehr-
fach angewandt in allen Sparten, 
belastet künstlerisches wie nicht-
künstlerisches Personal bis an die 
Schmerzgrenze.

Die Steigerung von Einnahmen 
über die Erhöhung der Eintritt-
spreise ist nur ein bedingt taug-

liches Mittel bei der gegenwärtigen 
Auslastung der Häuser. Und wei-
tere Tariferhöhungen kommen mit 
Bestimmtheit. Spätestens im zwei-
ten Halbjahr 2012 sind die Thea-
terverträge mit dem Land neu zu 
verhandeln. Eine Aufstockung der 
Landeszuweisungen ist nicht zu er-
warten.

Bei der derzeitigen finanziellen 
Ausstattung erscheint uns die The-
ater-GmbH in ihrer jetzigen Struk-
tur nicht zukunftsfähig. Im Inte-
resse eines attraktiven und inno-
vativen Theaters für unsere Stadt 
sollten wir die überfällige Struk-
turdiskussion schnellstens führen – 
ohne Tabus!

Bei Empfängen, Richtfesten und 
Zugtaufen geht an der freien Luft 
der Sekt um. Wenn Sie das näch-
ste Mal daran teilnehmen, las-
sen Sie sich bitte registrieren, da-
mit interessierte Mitmenschen ge-
nau Bescheid wissen, wer wann 
in welchem Umfang an der frei-
en Luft getrunken hat. Schließ-
lich muss dies überwacht und ein-
gedämmt werden. Sie haben doch 
sicher nichts zu verbergen.

Einige Stadträte fragten nun 
nach, an welchen Standorten sich 
die Freilufttrinker treffen. Was ha-
ben sie von der Information? Was 
fangen sie jetzt damit an? Wollen 
sie sich dazu gesellen? Nein, das 
wohl eher nicht.

Eine Gesellschaft ist heterogen. 
Menschen haben unterschiedliche 
Biografien. Die Menschen, denen 
es nicht so gut geht zu stigmatisie-
ren, mit dem Finger darauf zu zei-
gen, sie pauschal als Störenfriede 
und Kriminelle hinzustellen, ist 
schäbig.

In einer toleranten Gesellschaft 
gehören Unterschiede dazu. Sie 
sind Bestandteil. Unsere Gesell-
schaft muss das aushalten können. 

Mehr Respekt für Lebensläufe, die 
nicht den eigenen, dogmatischen 
Vorstellungen entsprechen, kann 
erwartet werden. Spießbürgerland 
ist abgebrannt.

Die Standorte sind bekannt. Und 
nun? Man kann und will die Frei-
lufttrinker nicht verscheuchen. 
Was nützt also die Aufzählung 
der Standorte? Gewisse, „anrü-
chige“ Begleiterscheinungen sind 
natürlich nicht hinzunehmen. Hier 
muss die Stadt unter Anwendung 
der Gefahrenabwehrverordnung 
reagieren. Ein korrektes Vorgehen 
der Verantwortlichen ist zu wün-
schen und gegebenenfalls durch 
den Stadtrat zu überprüfen.

Bereits von 2008 auf 2009 hat 
sich jedoch durch den gezielten 
Eingriff die Anzahl der Ordnungs-
widrigkeitenverfahren deutlich 
sichtbar von 152 auf drei verrin-
gert. Dies kann als gemeinsamer 
Erfolg der Stadtwache und der 
Streetworker verbucht werden. Im 
Jahre 2010 das Thema künstlich 
hoch zu kochen hilft niemandem. 
Hier wurde eindeutig über das Ziel 
hinaus geschossen. 

Welche Freilufttrinker sind die 
Guten, welche sollen weg? Müs-

sen die Glühweintrinker auf Halles 
Weihnachtsmarkt in Zukunft im 
Ratshof trinken, damit sie nicht 
mehr als Freilufttrinker verschrien 
sind? Wie teuer muss das Getränk 
sein, damit der Freilufttrinker von 
den Passanten akzeptiert und vom 
Stadtrat unterstützt wird? Haben 
wir in Halle die Zwei-Klassen-
Freilufttrinker? Wie können die 
Gutmenschen im Stadtrat dies mit 
ihrem Gewissen vereinbaren? Jetzt 
wird von denen vor Aktionismus 
gewarnt, die ihn erst eifernd initi-
iert haben. Offensichtlich ist man 
von der Lawine erschreckt, die 
man los trat.

Wohlsein.

Nach einer Vorlage der Stadtver-
waltung sollten zum Schuljahr 
2011/12 die Förderschulen Lieb-
mann-Sprachheilschule, die Schu-
le für Ausgleichsklassen Salzmann 
und die Förderschule Makarenko 
in Neustadt sowie die Schule „Am 
Jägerplatz“ geschlossen werden. 
Die Schüler sollten auf die verblei-
benden Förderschulen aufgeteilt 
und Schüler aus dem Umland nicht 
mehr aufgenommen werden. Zur 
Begründung wurden Schülerzah-
len präsentiert, die von einem An-
teil auswärtiger Schüler an Förder-
schulen von bis zu 50 % ausgingen. 
Dazu wurde der zu geringe Gast-
schulbeitrag von 850 Euro, zu den 
Schulplatzkosten von 3.200 Euro in 
Relation gesetzt. Fragen nach den 
zu hohen Platzkosten in Halle im 
Vergleich zum Landesdurchschnitt 
blieben unbeantwortet. Die Vor-
lage wurde im Juni aus formellen 
Gründen abgesetzt. 

Nach acht Wochen des Bangens 
von Schülern und Eltern, sollte 
nun der Bildungsausschuss be-
raten. Doch eine öffentliche Be-
ratung kam nicht zu Stande, be-
reits zum Beginn der Sitzung 
wurde die Vorlage von der Ver-

waltung zurückgezogen. Begrün-
dung: Es laufen nun Gespräche 
mit den Landkreisen zur Erhö-
hung der Gastschulbeiträge bzw. 
zur Übernahme von Schulen. Die 
Vorlage war aber notwendig, um 
die Kreise zum Dialog zu zwin-
gen. „Wir wollten mit dem harten 
Aufschlag die Leute zu Verhand-
lungen bewegen“, so der zustän-
dige Beigeordnete. 

Unsere kritischen Fragen: „Wa-
rum erst jetzt die Gespräche mit 
dem Umland stattfinden, warum 
Schüler und Eltern verunsichert 
werden?“ blieben unbeantwor-
tet. Für uns ein erneuter Beweis 
eines unprofessionelles Handelns 
der Verwaltung. Statt aus Feh-
lern zu lernen, legte die Verwal-
tung bei den Förderschulen noch 
eins nach. Zum Start des neuen 
Schuljahres warteten einige För-
derschüler vergebens auf ihre in-
dividuelle Schülerbeförderung mit 
so genannten Sammeltaxis. Statt 
die Eltern der betroffenen Schüler 
über die neue Rechtsauffassung 
der Stadt zu informieren, wurden 
mit Ferienbeginn die Schulen auf-
gefordert, den Eltern die Verände-
rungen mitzuteilen. Offenbar sah 

die Verwaltung erneut Einsparpo-
tenziale bei Förderschülern und 
legte die Änderungen im Schul-
gesetz nach ihrer Lesart aus. Da-
nach erhalten nur noch in Ausnah-
mefällen, Schüler diese Beförde-
rungsleistungen. Eine Rückfrage 
beim Landesverwaltungsamt hät-
te den kreativen Irrtum bereinigen 
können. Oder ist dies nur ein er-
neuter Versuch, Förderschulplätze 
zu reduzieren, in dem Eltern dazu 
bewegt werden, ihre Kinder an 
Grund- und Sekundarschulen im 
Wohnumfeld anzumelden. Dies 
wäre gemeinsamer Unterricht aus 
Zwang und nicht aus pädagogisch 
sinnvoller Einsicht.

Fraktion MitBÜRgeR für Halle – Neues FORuM

Kultur – ein zermürbender Kleinkrieg 

Fraktion BÜNDNis 90/Die gRÜNeN

Ein Jahr bündnisgrüne Stadtratsfraktion

CDu-Fraktion

Braucht Halle eine Theaterreform?

FDP-stadtratsfraktion

Wir sind alle Freilufttrinker

Die Linke-Fraktion im stadtrat

Wenn Kinder zum Spielball werden
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Kontakt:
FDP-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Gerry Kley, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Hansering 15, 06108 Halle
Tel.: 0345 – 221 30 59
Fax: 0345 – 221 30 70
E-Mail: fdp.fraktion@halle.de
Homepage:
www.fdp-fraktion-halle.de

Kontakt: Fraktion MitBÜRGER für 
Halle – NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: Tom Wolter
V.i.S.d.P.: Sabine Wolff
Geschäftsstelle: Hansering 15, Techn. 
Rathaus, Zi. 209, 06108 Halle (Saale)
Tel./Fax: 0345 – 221 30 71/73
Sprechzeiten: Mo–Do 10–17 Uhr
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.
neuesforum@halle.de

Kontakt:
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fraktionsvors.: Dietmar Weihreich
Geschäftsstelle: Technisches Rathaus, 
Hansering 15, Zimmer 202, 06108 
Halle (Saale)
Tel. 0345/221-3057
Fax: 0345/221-3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Homepage: 
www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do 10–17 Uhr
Mi, Fr 10-14 Uhr sowie nach tel. 
Vereinbarung

Kontakt: 
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)
Vorsitzender:
Bernhard Bönisch V.i.S.d.P.
Technisches Rathaus
Hansering 15
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 – 221 30 54
Fax: 0345 – 221 30 64
E-Mail: cdu.fraktion@halle.de
Homepage:
www.cdu-fraktion-halle.de

Kontakt:
DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat 
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V. i. S. d. P.
Geschäftsstelle:
Technisches Rathaus,
Hansering 15, Räume 205–207
Tel.: 0345 – 221 30 56
Fax: 0345 – 202 12 21
E-Mail: die-linke-fraktion@halle.de
Sprechstunden: Montag/Dienstag 
10–17 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 
10–15 Uhr, Freitag 10–14 Uhr

Die Veröffentlichung der Aufnah-
men von Personen, Kraftfahrzeu-
gen, Grundstücken und Gebäu-
den durch einen bekannten Inter-
netdienst ist ein derzeit intensiv 
diskutiertes Thema. Google hat-
te Mitte August angekündigt, bis 
Ende 2010 die Straßenzüge von 
zunächst 20 deutschen Städten ins 
Netz zu stellen. Der Gedanke, die 
persönliche Wohnsituation welt-
weit öffentlich gemacht zu sehen, 
bereitet vielen Menschen Unbeha-
gen. Ein Dilemma, das juristisch 
schwer lösbar scheint: Einerseits 
nutzen wir im Alltag die Mög-
lichkeiten der modernen Technik, 
um uns umfassend zu informieren. 
Andererseits ist die Wahrung der 
eigenen Privatsphäre zu Recht ein 
hohes Gut. Die derzeit bestehen-
den Datenschutzregelungen sind 
dieser Herausforderung nicht ge-
wachsen. 

Wer nicht möchte, dass sein 
Haus auf den detaillierten Straßen-
ansichten zu sehen ist, kann dage-
gen bis zum 15. September Wider-
spruch einlegen. Das gilt auch für 
Mieter. Google will diese Wider-
sprüche berücksichtigen und keine 

Bilder der betreffenden Häuser ver-
öffentlichen. 

Die SPD-Fraktion hat in der Ju-
nisitzung des Stadtrates angeregt, 
dass sich die Verwaltung mit die-
sem Thema auseinandersetzt. Die 
Verwaltung hat die Anregung der 
SPD aufgenommen. Auf der städ-
tischen Internetseite www.halle.de 
wird inzwischen auf den möglichen 
Widerspruch der Veröffentlichung 
hingewiesen. Mit einem Link zum 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gelangt man direkt zu For-
mularen mit Musterwidersprüchen. 
Halle reiht sich damit in eine Rei-
he weiterer deutscher Städte ein, 
die ihre Bürger beim Widerspruch 
unterstützen. Es sollte dabei auch 
Bürgerinnen und Bürgern ermög-
licht werden zu widersprechen, die 
über keinen Internetzugang verfü-
gen – etwa durch ausgelegte Wider-
spruchslisten oder durch Zurverfü-
gungstellung der entsprechenden 
Formulare.

Für die SPD-Stadtratsfraktion 
ist klar: der Schutz der Privatsphä-
re muss Vorrang haben vor dem In-
formationsbedürfnis anderer. Es 

darf nicht geschehen, dass detail-
lierte Informationen zur Wohnsitu-
ation – eventuell verknüpft mit an-
deren Daten – dazu genutzt wer-
den, Sozialprofile Einzelner zu 
erstellen. Eine soziale Diskrimi-
nierung aufgrund der Zuordnung 
einer Person zu seinem Wohnum-
feld widerspricht unserer Vorstel-
lung von Freiheit. 
.
Bürgersprechstunde SPD-Stadt-
ratsfraktion: Freitag, 27.08.2010, 
16-17.30 Uhr, Adolf-Reichwein-
Haus, Große Märkerstraße 6, An-
meldung: 0345/221-3051 oder spd.
fraktion@halle.de

sPD-Fraktion

Google Street View auch in Halle? 
Widerspruch ist möglich / Privatsphäre geht vor

Kontakt:

SPD-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Tel.: 0345 – 221 30 51
Fax: 0345 – 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
06108 Halle, Hansering 15
Montag bis Donnerstag
9–12 und 13–16 Uhr
Freitag 9–12 Uhr sowie nach
telefonischer Vereinbarung
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Jugendhilfeausschuss

Am Donnerstag, dem 2.9.2010, 16 Uhr, 
findet im Stadtmuseum, Christian-Wolff-
Haus, Große Märkerstraße 10, 06108 Hal-
le (Saale), Sitzungsraum, eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 05. 
August 2010
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse
5. Vorstellung des Vereins Shorai Do Kem-
po e.V.

6. Beschlussvorlagen
6.1. 1. Änderungssatzung zur Gebühren-
satzung für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Halle (Saale), 
Vorlage: V/2010/09025
6.2. Namensgebung für Neubau KT Reggio, 
Böllberger Weg, Vorlage: V/2010/09025
6.3. Förderung der Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit durch finanzielle Unter-
stützung der Freien Träger der Jugendhilfe 
im Haushaltsjahr 2010 - Projektförderung - 
1. Nachtrag, Vorlage: V/2010/09036
6.4. Fortschreibung der Jugendhilfepla-
nung: Teilplanung §§ 11,13,14,16 SGB VIII, 
Vorlage: V/2010/09038
6.5. Bestellung eines stellvertretenden Pro-
tokollführers für die Sitzung des Jugendhil-
feausschusses der Stadt Halle (Saale) am 07. 
Oktober 2010, Vorlage: V2010/09098
7. Anträge von Fraktionen und Stadträten

7.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Bestellung einer/s Kinderbeauf-
tragten, Vorlage: V/2010/08805, der Antrag 
wird nachversendet
8. schriftliche Anfragen von Stadträten
9. Themenspeicher
10. Mitteilungen
11. Beantwortung mündlicher Anfragen
12. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
3.1. Antrag auf Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII 
und § 14 des Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 05. Mai 2000 für 
den Verein Shorai Do Kempo e.V., Vorlage: 
V/2010/09049
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen 

Hanna Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

Sportausschuss

Am Donnerstag, dem 9.9.2010, 17 Uhr, fin-
det bei der SG Buna Halle e.V., Lilienstra-
ße 18, 06122 Halle (Saale) eine öffentliche/
nicht öffentliche Sitzung des Sportaus-
schusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom 15. 
Juni 2010 (bereits zugesandt)
4. Vorstellung der SG Buna Halle e. V.
5. Beschlussvorlagen
5.1. Schließung des Sommerbades Ammen-
dorf und Entwidmung als öffentliche Ein-
richtung, Vorlage: V/2010/08810
6. Anträge Fraktionen und Stadträte
7. schriftliche Anfragen von Stadträten
8. Mitteilungen
8.1. Planung Ausschusssitzungen 2011
9. Beantwortung mündlichen Anfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom 15. 
Juni 2010 (bereits zugesandt)
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen                   Andreas Hajek

Ausschussvorsitzender
Dr. Bernd Wiegand

Beigeordneter

Betriebsausschuss  
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Am Freitag, dem 10.9.2010, 14 Uhr, fin-
det im Stadtarchiv, Seminarraum, 1. Etage, 

Rathausstraße 1, 06108 Halle (Saale) die 
5. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Betriebsausschusses Eigenbetrieb Kinder-
tagesstätten 2010 statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 
Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse
5. Bericht des Betriebsleiters
6. Beschlussvorlagen
6.1. Umwandlung des Eigenbetriebs Kin-
dertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in 
eine Anstalt des öffentlichen Rechts, Vor-
lage: V/2010/09000
7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8. schriftliche Anfragen von Stadträten
9. Mitteilungen
10. Beantwortung mündlicher Anfragen
11. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge Fraktionen und Stadträte
5. schriftliche Anfragen von Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung mündlicher Anfragen
8. Anregungen 

Tobias Kogge
Beigeordneter

Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Grundbuchbereinigung auf der Grundla-
ge der Sachenrechtsdurchführungsverord-
nung vom 20. Dezember 1994

Die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft 
GmbH hat auf der Grundlage der Sachen-
rechtsdurchführungsverordnung vom 20. De-
zember 1994 (BGBl. I S. 3900) beim Umwelt-
amt der Stadt Halle (Saale) den Antrag zur 
Bestätigung der Dienstbarkeit für eine Trink-
wasserleitung in Halle (Saale) eingereicht. 

Die Trinkwasserleitung führt von Hal-
le (Nietleben) über den Granauer Berg nach 
Lieskau und tangiert folgende unten in der Ta-

belle aufgeführten Grundstücke. Die betrof-
fenen Grundstückseigentümer haben inner-
halb 4 Wochen nach dieser Veröffentlichung 
die Möglichkeit, sich zu den üblichen Sprech-
zeiten bei der Stadt Halle (Saale), Umweltamt 
im Hansering 15, Zi. 151, über den genauen 
Verlauf der Leitung zu informieren und gege-
benenfalls Einsprüche anzumelden.

Für den zum Unterhalt der Leitung notwen-
digen Schutzstreifen wird die Hallesche Was-
ser und Stadtwirtschaft GmbH beim Grund-
buchamt die Eintragung der beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit in die jeweiligen 

Grundbücher beantragen. Der Grundstücks-
eigentümer hat mit der Eintragung der be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit die 
Pflicht, Handlungen, die den sicheren Betrieb 
der Leitungen gefährden, zu unterlassen.

Die Grundstückseigentümer erhalten von 
der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft 
GmbH eine Entschädigung entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften. Das Verfahren 
der Sachenrechtsdurchführungsverordnung 
gilt nur für solche Leitungen, die bis zum 
3.10.1990 verlegt waren. Stadt Halle (Saale)

Umweltamt 

fortl.Nr.  Amtsgericht  GB-Amt  Gemarkung Flur Flurstück GB-Blatt

3  Halle-Saale  Halle-Saale Nietleben 7 10   1639
2  Halle-Saale  Halle-Saale Nietleben 8 36   1327
3  Halle-Saale  Halle-Saale Nietleben 8 37   1264
4  Halle-Saale  Halle-Saale Nietleben 8  1     772
5.  Halle-Saale  Halle-Saale Dölauer Heide 1 48/1       16

Ausschneiden, Ausfüllen und in roten Briefkasten vorm Ratshof einwerfen

Hinweise auf öffentliche Ausschreibungen der Stadt Halle (Saale)
Ausschreibungen
nach VOL/A § 17

Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-03/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 
sowie Ort der Lieferung/Leistung: Deko-
ration Weihnachtsmarkt 2010, Ort der Liefe-
rung: Marktplatz, 06108 Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-04/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Um-
fang, Ort der Lieferung/Leistung: Ber-
gen, Transport, Aufstellen und Abbau einer 
Schmuckfichte für den Weihnachtsmarkt 
2010, Ort der Lieferung: Marktplatz, 06108 
Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-05/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 
sowie Ort der Lieferung/Leistung: Bereit-
stellung und Aufbau einer Bühne für Veran-
staltungen auf dem Weihnachtsmarkt 2010 
und Wintermarkt 2010/2011, Ort der Liefe-
rung: Marktplatz, 06108 Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-06/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 
sowie Ort der Lieferung/Leistung: Ver-
mietung, Transport und Abtransport von 
zwei Toiletten- und einem Bürocontainer für 
den Weihnachtsmarkt 2010, Ort der Liefe-
rung: Marktplatz, 06108 Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-08/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 

sowie Ort der Lieferung/Leistung: Instal-
lation Wasseranschlüsse zum Weihnachts-
markt 2010 und Wintermarkt 2010/2011, 
Ort der Lieferung: Marktplatz, 06108 Hal-
le (Saale)
Ausschreibungsnummer: Amt 37-L-
24/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. Aus-
schreibung nach VOL/A, Art, Umfang so-
wie Ort der Lieferung/Leistung: Liefe-
rung eines Gerätewagen, GW-Nachschub 
nach DIN EN 1846-2,E DIN 14 502-2 und 
DIN 14555-22 für den BTZ des DRK, Ort 
der Lieferung: Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: EB Kita-
L-05/2010, Vergabeverfahren: Öffentl. 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang, 
Ort der Lieferung/Leistung: Ausstattung 
der Kita Reggio mit Mobilar, Einrichtungs-
gegenständen, Ort der Lieferung: Halle 
(Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-01/2010, Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 
sowie Ort der Lieferung/Leistung: Ver-
mietung, Montage und Demontage von 60 
Verkaufshütten zum Halleschen Weihnachts-
markt 2010, Ort der Lieferung: Marktplatz, 
06108 Halle (Saale)
Ausschreibungsnummer: VAS-MW-
L-02/2010, Vergabeverfahren: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOL/A, Art, Umfang 
sowie Ort der Lieferung/Leistung: Instal-
lation Elektroversorgung Weihnachtsmarkt 
2010 und Wintermarkt 2010/2011, Ort der 
Lieferung: Marktplatz, 06108 Halle (Saale)

Öffentliche Ausschreibung
nach VOB/A § 17

Ausschreibungsnummer: ZGM-B-118/2010, 
Los 20, Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung nach VOB/A, Art und Umfang 
der Leistung: Los 20 - Putzarbeiten - 3100 
m² Innenputz - 965 m Putzlatten - 470 m Eck-
schienen, Abschlussprofile - 400 m² Armie-
rungsgewebe - 350 m² Putzträger - 95 m Fen-
sterbänke, Ausführungsort: Ersatzneubau 
Trainingsschwimmhalle für Hochleistungs-
sport Robert-Koch-Straße

Beschränkte Ausschreibung mit öffentl. 
Teilnahmewettbewerb nach VOB/A § 17

Ausschreibungsnummer: ZGM-B-117/2010, 
Los 6, Vergabeverfahren: Beschränkte Aus-
schreibung nach VOB/A, Art und Umfang 
der Leistung: Sanierung VHS und BbS  Los 
6 - Trockenbauarbeiten - 250 m² Kalkzement-
putz - 70 m² WDVS - 110 m² GK-Montag-
wand F 90 - 110 m² GK-Vorsatzschale - 75 m² 
GK-Brandschutzdecke F 90 - 950 m² Aku-
stikdecke (GK-Lochplatte), abgehängt - 450 
m² GK-Deckenfries glatt - 350 m² GK-Decke, 
abgehängt - 160 m² GK-Verkofferungen - 220 
m Brandschutzverkleidung Stahlträger F 90
Ausführungsort: Kommunales Bildungszen-
trum Halle, Haus B, Oleariusstraße 7

Die Ausschreibungen werden vollständig im Ausschreibungsanzei-

ger Sachsen-Anhalts, Tel.: 0345/6932574/-554, und im Internet www.

halle.de (Webcode über Suche: @ Ausschreibungen) veröffentlicht. 

Biotonne vor Maden schützen – Hinweise aus dem Umweltamt
In der Biotonne faulen kompostierbare, 
feuchte Abfälle schnell. Bioabfälle sollten da-
her in Papiertüten gesammelt werden. Diese 
sind verschlossen in die Biotonne zu geben. 

Auch der Tonnenboden der kann mit geknüll-
tem Papier ausgelegt werden. Porenbetongra-
nulat kann vorab eingestreut werden. Rasen-
schnitt sollte ein bis zwei Tage trocknen bevor 

er verfüllt wird. Gekochte Speisen gehören 
nicht in die Biotonne, sondern gut verschlos-
sen in Plastiktüten in die graue Mülltonne. 
Mehr Infos: Abfallberater: 221 46 55, -46 85
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Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Datenwiderspruch

Das Amt für Bürgerservice macht darauf 
aufmerksam, dass alle Bürger die Möglich-
keit haben, gegen die Weitergabe ihrer Da-
ten in bestimmten Fällen einen Widerspruch 
einzulegen. Dies ist grundsätzlich ohne ter-
minliche Begrenzung möglich.

Personen, die mit einer oder sämtlichen 
in der Bekanntmachung aufgeführten Aus-
künften nicht einverstanden sind, können 
dies im Amt für Bürgerservice, Marktplatz 
1, sowie in den Bürgerservicestellen Süd-
promenade 30 (Halle-Süd) und Am Stadi-
on 6 (Halle-Neustadt) schriftlich oder zur 
Niederschrift geltend machen. Die Erklä-
rung dazu ist auch im Internet unter www.
halle.de, Rathaus Online - Formularser-
vice - abrufbar. Einwohner/innen, die be-
reits in den Vorjahren eine derartige Er-
klärung abgegeben haben, brauchen die-
se nicht zu erneuern. Nach § 34 Abs. 4 des 
Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(MG LSA) in der aktuellen Fassung kann 
jede(r) Einwohner(in) in nachstehenden Fäl-
len ohne Angabe von Gründen der Erteilung 
einer Auskunft über seine Daten widerspre-
chen:

1. an die öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft als Familienangehörige(r) eines 
Mitgliedes; (Daten von Ehegatten, minder-
jährigen Kindern und die Eltern minderjäh-
riger Kinder: Vor- und Familienname, Tag 
der Geburt, Geschlecht, Anschrift, Zugehö-
rigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft, Übermittlungssperren 
und Sterbetag); 

2. an Antragsteller auf eine einfache Mel-
deregisterauskunft über das Internet (Aus-
gabe von Daten nur, wenn die Identität des 
Antragstellers feststeht und Vor- und Fami-
lienname sowie mindestens zwei weitere ge-
speicherte Daten, wie z.B. Geburtsdatum, 
frühere Wohnanschriften etc. vom Betrof-
fenen angegeben werden können, damit die 
Identität der gesuchten Person eindeutig 
festgestellt werden kann (Daten: Vor- und 
Familienname, Doktorgrad und Anschrif-
ten)),

3. an Träger von Wahlvorschlägen (Par-
teien, Wählergruppen und Einzelbewerber 
aus Anlass von Wahlen (Daten: Vor- und Fa-
milienname, Doktorgrad und Anschriften),

4. an Träger von verfassungsrechtlich vor-
gesehenen Initiativen, Begehren und Ent-
scheidungen des Volkes (Daten: Vor- und 
Familienname, Doktorgrad und Anschrif-
ten);

5. an Presse und Rundfunk sowie Mit-
glieder parlamentarischer und kommunaler 
Vertretungskörperschaften über Alters- und 
Ehejubiläen (Daten: Vor- und Familienna-
me, Doktorgrad und Anschriften sowie zu-
sätzlich Tag und Art des Jubiläums);

6. an Adressbuchverlage (Daten: Vor- und 
Familienname, Doktorgrad und Anschrif-
ten von Einwohner/innen, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben).
Halle (Saale), August 2010

Stadt Halle (Saale)
Amt für Bürgerservice

 

                                                                                                                    
Erklärung 

 
Hiermit lege ich, 
 

Name 
 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 

Wohnanschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 
 

 
gemäß Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) Widerspruch gegen die Weitergabe 
von Daten zu meiner Person ein:  

  an die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft als Familienangehörige eines Mitgliedes 

     ( § 30 Abs.2 MG LSA ); 

 an Antragsteller auf eine einfache Melderegisterauskunft (Name, Vorname, Doktorgrad, 

     Anschriften ) über das Internet  ( § 33 Abs.1a MG LSA );  

 an Träger von Wahlvorschlägen (Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber) aus Anlass  

     von Wahlen ( § 34 Abs.4 MG LSA );     

 an Träger von verfassungsrechtlich vorgesehener Initiativen, Begehren und Entscheidungen  

     des Volkes  ( § 34 Abs.4 MG LSA );  

 an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-    

     körperschaften über Alters-u.Ehejubiläen  ( § 34 Abs.4 MG LSA ); 

 an Adressbuchverlage  ( § 34 Abs.4 MG LSA ). 

 
Diese Erklärung gilt auch für die unter meiner Vormundschaft stehende Person ( Bestallungsur- 
kunde ist vorzulegen) :                                          
 

Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 

Wohnanschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 
 

 
Dieser Widerspruch hat solange Bestand, wie ich mit Haupt- oder Nebenwohnung in Halle (Saale) 
gemeldet bin, bzw. ich ihn widerrufe. 
 
Der Widerspruch gilt als von der Meldebehörde angenommen und ich verzichte auf einen schriftlichen 
Bescheid. 
 
 
 
 
 
 
 
angenommen: Stadt Halle (Saale), Amt für Bürgerservice 
 
 
 

 
 
 
Unterschrift 

Halle (Saale) 
 
 
Datum 

 
 
 
Unterschrift 

Halle (Saale) 
 
 
Datum 

Landtagswahl am 20. März 2011
Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen, Bekanntmachung des 
Kreiswahlleiters

1. Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

Gemäß § 28 der Wahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (LWO) vom 14.04.2010 
(GVBl. S. 198), fordere ich hiermit zur Ein-
reichung der Kreiswahlvorschläge für die 
Landtagswahl am 20.03.2011 auf. Ich bitte, 
die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig ein-
zureichen.
Die Kreiswahlvorschläge (Anlage 6 zur 
LWO) für die Wahlkreise 36 (Halle I) bis 
39 (Halle IV) sind bei dem Kreiswahlleiter, 
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale) einzurei-
chen. Soweit die Kreiswahlvorschläge per-
sönlich abgegeben werden sollen, sind sie 
im Wahlamt, Amt für Bürgerservice, Markt-
platz 1/Ecke Gustav-Anlauf-Straße, vorzule-
gen.
Die Einreichungsfrist für die Kreiswahlvor-
schläge endet gemäß § 14 Abs. 1 des Wahl-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.02.2010 
(GVBl. LSA S. 80) am Montag, dem 31. Ja-
nuar 2011, 18.00 Uhr.
Die Kreiswahlvorschläge können von Par-
teien sowie von Bewerberinnen und Bewer-
bern, die nicht für eine Partei auftreten (Ein-
zelbewerberin oder Einzelbewerber gemäß § 
18 Abs. 2 Satz 2 LWG), eingereicht werden. 
Soweit ein Kreiswahlvorschlag von einem 
Einzelbewerber oder von einer Partei, die 
nicht 
- am Tag der Bestimmung des Wahltages 
im Landtag von Sachsen-Anhalt durch Ab-
geordnete vertreten sind, die aufgrund eines 
Wahlvorschlages dieser Parteien gewählt 
worden sind,
- am Tag der Bestimmung des Wahltages im 
Bundestag durch mindestens einen im Land 
Sachsen-Anhalt gewählten Abgeordneten 
vertreten sind, der aufgrund eines Wahlvor-
schlages dieser Parteien gewählt worden ist, 
- bei der letzten Wahl zum Bundestag im 
Land Sachsen-Anhalt mehr als 5 % der gül-
tigen Zweitstimmen erhalten haben, 
(§ 12 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 LWG), ein-
gereicht wird, muss dieser gemäß § 14 Abs. 
2 Satz 1 LWG von mindestens 100 wahl-
berechtigten Personen des Wahlkreises un-
terzeichnet sein. Die Unterzeichner solcher 
Kreiswahlvorschläge müssen zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und seit mindestens drei Mona-
ten ihren Wohnsitz im Land Sachsen-Anhalt 
haben (§ 2 LWG – aktives Wahlrecht). Sie 
dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sein (§ 3 LWG) und müssen in dem betref-
fenden Wahlkreis wahlberechtigt sein.
Von der Pflicht zur Beibringung von Un-
terstützungsunterschriften nach § 14 Abs. 
2 Satz 1 LWG sind alle Parteien befreit, die 
die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Satz 2 
Nrn. 1 bis 3 LWG erfüllen. Gemäß der Be-
kanntmachung des Landeswahlleiters vom 
17.03.2010 (MBl. LSA S. 162) erfüllen fol-
gende Parteien diese Voraussetzungen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands (CDU), DIE LINKE (DIE LINKE), 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE).
Die Originalunterschriften der wahlberech-
tigten Personen müssen nach § 30 Abs. 3 
LWO auf amtlichen Formblättern nach Anla-
ge 7 zur LWO erbracht werden. Diese werden 
auf Anforderung vom Kreiswahlleiter ko-
stenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der An-
forderung sind der Familienname, der Vor-
name und die Anschrift (Hauptwohnung) der 
vorzuschlagenden Bewerberin oder des vor-
zuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird 
bei der Anforderung der Nachweis erbracht, 

dass für den Bewerber im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 35 Abs. 2 des Mel-
degesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ein-
getragen ist, wird anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift verwendet; die Angabe eines Postfa-
ches genügt nicht (§ 30 Abs. 3 Nr. 1 LWO). 
Ferner ist bei Parteien deren Name und, so-
fern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, 
auch diese, anzugeben. Parteien haben zu be-
stätigen, dass die Bewerberin bzw. der Be-
werber bereits nach § 19 Abs. 1 LWG aufge-
stellt worden ist.
Gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 LWG darf eine 
wahlberechtigte Person nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen. Unterstützt 
sie mehrere Kreiswahlvorschläge, so ist ihre 
Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig.
Kreiswahlvorschläge (Anlage 6 zur LWO) 
müssen wie folgt unterzeichnet sein: bei Be-
werberinnen oder Bewerbern, die für eine 
Partei nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 
LWG auftreten, von der Landesleitung (§ 3 
Abs. 2 Satz 4 LWO) der jeweiligen Partei,
bei Bewerberinnen oder Bewerbern, deren 
Partei nach § 17 LWG zugelassen wurde, von 
der Landesleitung (§ 3 Abs. 2 Satz 4 LWO) 
der jeweiligen Partei,
bei Einzelbewerberinnen oder Einzelbe-
werbern nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LWO 
durch die Vertrauensperson bzw. die Stell-
vertreterin oder den Stellvertreter.
Die Unterzeichnung des Kreiswahlvorschla-
ges durch die zuständige Landesleitung der 
Partei gilt zugleich als Zustimmung zur Füh-
rung der angegebenen Parteibezeichnung (§ 
14 Abs. 5 Satz 4 LWG i. V. m. § 30 Abs. 2 
Satz 2 LWO). Hat eine Partei keine einheit-
liche Landesorganisation, richtet sich die Zu-
ständigkeit für die Unterzeichnung der Kreis-
wahlvorschläge nach der Satzung der Partei.
Gemäß § 30 Abs. 4 LWO sind dem Kreis-
wahlvorschlag beizufügen: die Erklärung 
der Bewerberin oder des Bewerbers, dass 
sie oder er der Aufstellung zustimmt und für 
keinen anderen Kreiswahlvorschlag die Zu-
stimmung zur Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber gegeben hat sowie eine Versi-
cherung an Eides statt, dass sie/er nicht Mit-
glied einer anderen als der den Kreiswahl-
vorschlag einreichenden Partei ist (Anlage 
9 LWO),
eine Bescheinigung der zuständigen Ge-
meinde, dass die vorgeschlagene Bewerbe-
rin oder der vorgeschlagene Bewerber wähl-
bar ist (Anlage 10 LWO),
bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine 
Ausfertigung der in § 19 Abs. 4 Satz 1 LWG 
bezeichneten Niederschriften über die Wahl 
der Bewerberin oder des Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 11 LWO mit der vor-
geschriebenen Versicherung an Eides statt 
(Anlage 12 LWO),
die erforderliche Zahl von Unterstützungs-
unterschriften und Wahlrechtsbescheini-
gungen, sofern der Kreiswahlvorschlag 
von mindestens 100 wahlberechtigten Per-
sonen des Wahlkreises unterzeichnet sein 
muss (Anlage 7 oder Anlage 8 zur LWO). 
Die Unterzeichnenden müssen zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung das aktive Wahl-
recht (§ 2 LWG) zum Landtag besitzen. Ge-
sonderte Bescheinigungen des Wahlrechts 
nach der Anlage 8 zur LWO sind vom Trä-
ger des Wahlvorschlages bei der Einreichung 
des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden (§ 30 Abs. 
3 Nr. 3 Satz 2 LWO).

 Zu Inhalt und Form der Kreiswahlvor-
schläge verweise ich im Übrigen auf § 14 
LWG und § 30 LWO. Alle Anlagen und Er-
läuterungen müssen als Originale oder als 
amtlich beglaubigte Kopien vorliegen. Die 
für die Einreichung der Kreiswahlvorschlä-
ge erforderlichen Vordrucke sind bei mir er-
hältlich oder können aus dem Internet un-
ter www.wahlen.sachsen-anhalt.de (Rechts-
grundlagen) heruntergeladen werden.

2. Eingereichte Kreiswahlvorschläge 
können bis zum Ablauf der Frist zur Ein-

reichung, Montag, den 31.01.2011, 18 
Uhr, geändert oder zurückgezogen wer-

den (§ 21 Abs. 1 Satz 1 LWG). 

Solche Erklärungen sind bei mir schriftlich 
einzureichen. Sie können nicht widerrufen 
werden (§ 21 Abs. 1 Satz 2 LWG). Derar-
tige Erklärungen sind nur wirksam, wenn sie 
bei Kreiswahlvorschlägen, die von wenigsten 
100 Wahlberechtigten unterschrieben sind (§ 
14 Abs. 2 LWG): 
von zwei Dritteln der unterzeichnenden Per-
sonen des Wahlvorschlages abgegeben wer-
den,
bei Kreiswahlvorschlägen, die von der für 
den Wahlkreis zuständigen Landesleitung 
der Partei unterschrieben sind (§ 14 Abs. 4 
LWG): 
von der Landesleitung, die den Kreiswahl-
vorschlag eingereicht hat, abgegeben werden.
Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
(31.01.2011, 18 Uhr) kann ein Kreiswahl-
vorschlag nur durch gemeinsame schrift-
liche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson und 
nur dann geändert werden, wenn der Bewer-
ber verstorben ist oder die Wählbarkeit verlo-
ren hat, beim Kreiswahlvorschlag einer Par-
tei nach § 12 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 LWG genügt 
die Unterschrift der zuständigen Landeslei-
tung der Partei. Änderungserklärungen blei-
ben nach der Zulassung unberücksichtigt (§ 
21 Abs. 2 Satz 3 LWG).

3. Aufforderung zur Einreichung von 
Beteiligungsanzeigen

Parteien, die nicht am Tag der Bestimmung 
des Wahltages im Landtag von Sachsen-An-
halt durch Abgeordnete vertreten sind, die 
aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Par-
teien gewählt worden sind,
am Tag der Bestimmung des Wahltages im 
Bundestag durch mindestens einen im Land 
Sachsen-Anhalt gewählten Abgeordneten 
vertreten sind, der aufgrund eines Wahlvor-
schlages dieser Parteien gewählt worden ist,
bei der letzten Wahl zum Bundestag im Land 
Sachsen-Anhalt mehr als 5 % der gültigen 
Zweitstimmen erhalten haben, können als 
solche nur Wahlvorschläge einreichen, wenn 
sie bis spätestens Dienstag, den 18.01.2011, 
24 Uhr, beim Landeswahlleiter, Dr. Klaus 
Klang, Halberstädter Straße 2 /am „Platz des 
17. Juni“, 39112 Magdeburg, schriftlich ihre 
Beteiligung an der Wahl (Anlage 5 LWO) an-
gezeigt haben und die Parteieigenschaft der 
anzeigenden Vereinigung durch den Landes-
wahlausschuss festgestellt wurde (§ 12 Abs. 3 
Nrn. 1 bis 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 LWG).

Dr. Bernd Wiegand
Kreiswahlleiter

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters

Gemäß § 12 des Wahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt berief der Landeswahllei-
ter für die Wahlkreise 36-39 der Stadt Halle 
(Saale) Herrn Dr. Bernd Wiegand als Kreis-
wahlleiter und Frau Rita Lachky als stell-
vertr. Kreiswahlleiterin.

Die nachstehend benannten Personen sind 
von mir gemäß § 12 LWG in den Kreiswahl-
ausschuss für die Landtagswahl am 20. März 
2011 berufen worden, als Beisitzer: Doege, 
Eberhard (CDU), Lorenz, Ferdinand (DIE 
LINKE), Legler, Manfred (SPD), Hoffmann, 
Thomas (FDP), Grimm, Martin (GRÜNE), 
Dr. Furchert, Dirk; als stellvertr. Beisitzer: 
Frahm, Friederike (CDU), Roloff, Lydia 
(DIE LINKE), Thomas, Vera (SPD), Dreyer, 
Bärbel (FDP), Rupsch, Marko (GRÜNE), Dr. 
Müllers, Ernst. 

Dr. Bernd Wiegand
Kreiswahlleiter

Hinweise auf öffentliche Ausschreibungen der Stadt Halle (Saale)
Stellenausschreibung

Die Stadt Halle (Saale) sucht für das Amt 
für Bauordnung und Denkmalschutz 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zwei Sachbearbeiterinnen / Sachbearbei-
ter Bauaufsicht (Baugesuchsprüfung)

Ihre Aufgaben sind:
- die selbständige Bearbeitung der Anträ-
ge im Baugenehmigungsverfahren und an-
derer Verwaltungsvorgänge einschließlich 
der zugehörigen Beratung von Bauherren, 
Entwurfsverfassern und Bürgern

- die eigenständige Prüfung der Bauan-
träge hinsichtlich der Einhaltung baupla-
nungs- und bauordnungsrechtlicher Vor-
schriften, insbesondere auch der bau-
aufsichtlich eingeführten technischen 
Baubestimmungen, des Brandschutzes 
sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften, die im Baugenehmigungsver-
fahren zu prüfen sind.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit: 
- erfolgreich abgeschlossenem Fachhoch-
schulstudium in der Fachrichtung Bauwe-
sen oder Architektur jeweils mit Vertie-
fungsrichtung Hochbau
- guten Kenntnissen auf den Gebieten des 

Bauentwurfs und der Baukonstruktion, der 
technischen Baubestimmungen sowie ent-
sprechender mehrjähriger Berufserfah-
rung in der Planung von Gebäuden und 
bei der Erstellung von Bauvorlagen
- umfangreichen Kenntnissen auf den Ge-
bieten des öffentlichen Baurechts und des 
Verwaltungsrechtes, insbesondere der 
Bauordnung, des Baugesetzbuches und des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes
-  der Fähigkeit zu selbständiger und kon-
struktiver Arbeit
- Belastbarkeit und Verhandlungsgeschick 
im Umgang mit Bauherren und Planern,
- sozialer Kompetenz, insbesondere Team-
, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, 

persönlichem Engagement und Flexibili-
tät, guten PC-Kenntnissen.

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis mit einer wöchent-
lichen Arbeitszeit von 40 Stunden in der 
Entgeltgruppe 10 TVöD.

Für fachspezifische Fragen steht Ihnen 
Angelika Foerster, Ressortleiterin Bau-
aufsicht im Amt für Bauordnung und 
Denkmalschutz unter 0345/221 63 05 zur 
Verfügung. Organisatorische Fragen be-
antwortet Ihnen Christian Grönke im Amt 
für Organisation und Personalservice, Tel. 
0345/221 61 88.

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen bis zum 10. Septem-
ber 2010 an personalauswahl@halle.de 
oder Stadt Halle (Saale), Amt für Organi-
sation und Personalser-vice, Team Perso-
nalentwicklung, Marktplatz 1, 06100 Halle 
(Saale). Ausführliche Informationen fin-
den Sie unter www.halle.de.

Vorstellungskosten können von der Stadt 
Halle (Saale) leider nicht erstattet wer-
den. Ihre Bewerbungs-unterlagen senden 
wir Ihnen bei Vorlage eines frankierten 
Umschlages zurück. 

Stadt Halle (Saale) 
Die Oberbürgermeisterin
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Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Zweckvereinbarung zur Wahrneh-
mung von Aufgaben der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung zwischen dem Ab-
wasserzweckverband „Saalkreis-Ost“, 
Gemeindezentrum Peißen, Gewerbe-
hof 1, 06188 Peißen, vertreten durch 
den Verbandsgeschäftsführer - nach-
folgend „AZV Saalkreis-Ost“ - und der 
Stadt Halle (Saale), Marktplatz 1, 06110 
Halle (Saale), vertreten durch die Ober-
bürgermeisterin - nachfolgend „Stadt 
Halle“.

Präambel

Das „Industriegebiet Halle-Saalkreis 
an der A 14“ (im weiteren Vertragsgebiet) 
soll zu einem gemeindeübergreifenden In-
dustriegebiet entwickelt und genutzt wer-
den. Im Jahr 2001 wurde der Planungsver-
band „Industriegebiet Halle-Saalkreis an 
der A 14“ gegründet und ihm die Entwick-
lung des Vertragsgebietes, d. h. die Durch-
führung und Sicherung der verbindlichen 
Bauleitplanung, der Vollzug der Bauleit-
planung sowie die Durchführung der er-
forderlichen Erschließung im Sinne der 
§§ 123 ff BauGB als satzungsgemäße 
Aufgabe übertragen. Der AZV Saalkreis-
Ost wurde im Jahr 1993 gegründet. Sei-
ne satzungsgemäße Aufgabe besteht in der 
Durchführung der öffentlichen Abwasser-
beseitigung für den Bereich sei- nes Ver-
bandsgebietes. Mitglied des AZV Saal-
kreis-Ost ist u. a. auch die heutige Ge-
meinde Peißen.

Der AZV Queis/Dölbau wurde im Jahr 
1996 gegründet. Seine satzungsgemäße 
Aufgabe besteht in der Durchführung der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung für den 
Bereich seines Verbandsgebietes. Mitglie-
der des AZV Queis/Dölbau sind die heu-
tige Stadt Landsberg (Rechtsnachfolge-
rin der Gemeinden Reußen und Queis) 
und die heutige Gemeinde Kabelsketal 
(Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Döl-
bau).

Das Vertragsgebiet erstreckt sich in 
territorialer Hinsicht über das Gebiet der 
Stadt Halle sowie zugleich mit der Ge-
meinde Peißen über das Verbandsgebiet 
des AZV Saalkreis- Ost sowie mit der 
Stadt Landsberg und der Gemeinde Ka-
belsketal über das Verbandsgebiet des 
AZV Queis/Dölbau. Damit sind im Ver-
tragsgebiet für die öffentliche Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung zugleich drei unter-
schiedliche kommunale Körperschaften 
zuständig.

Der anteilig größte Teil des Vertragsge-
bietes wird vom Stadtgebiet der Stadt Hal-
le umfasst. Für diesen Bereich ist die Stadt 
Halle der zuständige Träger der öffentli-
chen Aufgabe der Abwasserbeseitigung.

Der AZV Saalkreis-Ost verfügt im 
Vertragsgebiet nicht über Abwasserbe-
seitigungsanlagen. Die Erschließung des 
Vertragsgebietes erfolgt auf der Grundla-
ge des Städtebaulichen Rahmenvertrages 
vom 19. / 20. Dezember 2007 zwischen 
der Stadt Halle, dem Planungsverband 

„Industriegebiet Halle-Saalkreis an der 
A 14“, dem WZV „Saalkreis“, dem AZV 
Saalkreis-Ost und dem AZV Queis/Döl-
bau. Danach wird die Erschließung durch 
die Stadt Halle als Maßnahmeträger un-
ter Nutzung von Fördermitteln aus der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ (nachfol-
gend GA-Förderung) durchgeführt, wobei 
eine Kostenbeteiligung der vorgenannten 
Verbände nicht erfolgt. Dies schließt auch 
die Errichtung der erforderlichen Anla-
gen zur Abwasser- beseitigung mit ein. 
Dem Städtebaulichen Rahmenvertrag lie-
gen insbesondere das Gesetz über die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ und der zu 
dessen Durchführung im Zeitraum 2007 
bis 2010 erlassene 36. Rahmenplan der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zu 
Grunde. 

Gemäß Ziff. 3.1.7 des genannten Rah-
menplanes sind der Träger und ggf. der 
Betreiber der geförderten Infrastruktur-
maßnahme an die Erfüllung der im Rah-
menplan genannten Voraussetzungen nach 
Fertigstellung für eine Dauer von nicht 
kürzer als 15 Jahren gebunden (nachfol-
gend Zweckbindung der GA-Förderung). 
Dazu definiert der zur Gewährung der 
vorgenannten Fördermittel erlassene Zu-
wendungsbescheid der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 2008 unter 
Ziffer XI. den Zweckbindungszeitraum 
dahin, dass innerhalb eines Zeitraumes 
von 15 Jahren nach dem Ende des Inve-
stitionszeitraumes die mit Hilfe der För-
dermittel angeschafften und hergestellten 
Sachen in dem geförderten Infrastruktur-
projekt verbleiben und entsprechend dem 
Zuwendungs- zweck verwendet werden 

müssen, es sei denn, sie werden durch 
gleich- oder höherwertige Sachen ersetzt. 
Die Erschließung erfolgt in Umsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Industriege-
biet Halle-Saalkreis an der A 14“ und um-
fasst auch die Herstellung der notwendi-
gen Erschließungsanlagen für die Straßen- 
und Grundstücksentwässerung.

Zur Gewährleistung der gemeindeüber-
greifend ordnungsgemäßen und reibungs-
losen Abwasserbeseitigung im Vertragsge-
biet werden eine einheitliche Organisation 
und Durchführung der Abwasserbeseiti-
gung angestrebt. Dabei sollen insbesonde-
re durch zersplitterte kommunale Zustän-
digkeiten verursachte „Reibungsverluste“, 
Probleme und Kosten bei der technischen 
und wirtschaftlichen Absicherung der 
Aufgabenerfüllung sowie ihrer Organisa-
tion und Durchführung vermieden werden. 
Ziel ist, durch eine gemeindeübergreifen-
de Bündelung der Aufgabenzuständigkeit 
und Aufgabenverantwortung eine einheit-
liche sowie technisch und organisatorisch 
sichere und wirtschaftlich tragfähige Er-
füllung der öffentlichen Aufgabe der Ab-
wasserbeseitigung langfristig zu gewähr-
leisten.

Insoweit von besonderer Bedeutung 
sind die maßgebenden örtlichen und tech-
nischen Gegebenheiten für die Durchfüh-
rung der Abwasserbeseitigung im Ver-
tragsgebiet: Das Stadtgebiet der Stadt Hal-
le, Gemarkung Reideburg, umfasst mit 
44,3 % den größten Einzelanteil am Ver-
tragsgebiet insgesamt und liegt als Kern-
bereich räumlich zentral in dessen Mitte. 
Das übrige Vertragsgebiet verteilt sich mit 
prozentualen Gebietsteilen von ca. 15,1 %, 
21,4 % und 19,2 % für die Stadt Lands-
berg, die Gemeinde Kabelsketal und die 
Gemeinde Peißen nördlich und südlich 
dieses Kernbereiches. Für die Abwasser-
beseitigung ist auf Grund des genannten 
Umfanges der abwasserrelevanten Bau- 
und Erschließungsflächen mit Schmutz-
wassermengen von ca. 170 l/s zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund schließen die 
Vereinbarungspartner zur Gewährleistung 
der gemeindeübergreifenden Durchfüh-
rung der öffentlichen Aufgabe der Abwas-
serbeseitigung im Vertragsgebiet die fol-
gende Zweckvereinbarung im Sinne des 
§ 3 ff des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit für das Land Sachsen-
Anhalt.

§ 1 Vereinbarungsgegenstand und 
Vertragsgebiet sowie Entsorgungsgebiet

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Re-
gelung der interkommunalen Zusammen-
arbeit der Vertragspartner zur gemeinde-
übergreifenden Gewährleistung der Ab-
wasserbeseitigung im Vertragsgebiet, 
insbesondere die Übertragung von öffent-
lichen Aufgaben zur einheitlichen Erfül-
lung auf die Stadt Halle. Art und Umfang 
der Übertragung bestimmen sich auf der 
Grundlage des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sach-
sen-Anhalt nach den Regelungen dieser 
Zweckvereinbarung.

(2) Das Vertragsgebiet erstreckt sich ge-
meindeübergreifend über das Gebiet der 
Stadt Halle, der heutigen Stadt Landsberg 
sowie der heutigen Gemeinden Kabels-
ketal und Peißen. Das Vertragsgebiet um-
fasst eine Fläche von ca. 367,1 ha. Davon 
befinden sich ca. 44,3 % auf dem Stadtge-
biet der Stadt Halle. Die Abgrenzung so-
wie die Aufteilung des Vertragsgebietes 
auf die einzelnen Stadt- bzw. Gemeinde-
gebiete ergibt sich aus der als Anlage bei-
gefügten Lagekarte.

(3) Das Entsorgungsgebiet im Sinne die-
ser Vereinbarung ist der Teil des Vertrags-
gebietes, der auf dem Gebiet der Gemein-
de Peißen und damit im Verbandsgebiet 
des AZV Saalkreis-Ost liegt. Die Abgren-
zung des Entsorgungsgebietes ergibt sich 
aus der Lagekarte.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
Grundlagen dieses Vertrages sind:

- das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit für das Land Sachsen-An-
halt, in der Fassung vom 26. Februar 1998, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 
Mai 2009 (nachfolgend GKG LSA),

- die Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt, in der Fassung vom 5. 
Oktober 1993, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. Mai 2009 (Neufassung vom 
10. August 2009),

- das Wassergesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt, in der Fassung vom 12. April 
2006 (nachfolgend WG LSA),

- das Gesetz über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6. Oktober 1969, zu-
letzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 

vom 7. September 2007,
- der 36. Rahmenplan der Gemein-

schaftsaufgabe Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur für den Zeit-
raum 2007 bis 2010 (nachfolgend 36. Rah-
men- plan),

- die Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“, Runderlass 
des Wirtschaftsministeriums des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 28. November 2006 

– 22-32320/10,
- der Zuwendungsbescheid der Investi-

tionsbank Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 
2008 über Öffentliche Finanzierungs-
hilfen der wirtschaftlichen Infrastruktur 
(nachfolgend Zuwendungsbescheid vom 
23. Juni 2008),

- ein ggf. im Weiteren ergehender Zu-
wendungsbescheid,

- der Bebauungsplan Nr. 1 „Industriege-
biet Halle-Saalkreis an der A 14“,

- der städtebauliche Rahmenvertrag vom 
19. / 20. Dezember 2007,

- die Satzung über die Entwässerung und 
den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage des Abwasserzweckverbandes 
Saalkreis-Ost vom 30. November 2000, in 
der geltenden Fassung (nachfolgend All-
gemeine Entwässerungssatzung),

- die Abwasserbeseitigungssatzung der 
Stadt Halle vom 13. Dezember 2006, in 
der geltenden Fassung.

§ 3 Art und Umfang  
der Aufgabenübertragung

(1) Der AZV Saalkreis-Ost ist der für 
sein Verbandsgebiet zuständige Träger der 
öffentlichen Aufgabe der Abwasserbesei-
tigung nach § 150 i. V. m. § 151 Abs. 1 WG 
LSA. Damit obliegt ihm die Durchfüh-
rung der Abwasserbeseitigung im Sinne 
des § 150 Abs. 3 WG LSA auch im Ent-
sorgungsgebiet.

(2) Der AZV Saalkreis-Ost überträgt 
die öffentliche Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung nach § 150 i. V. m. § 151 Abs. 
1 WG LSA im Entsorgungsgebiet (siehe 
§ 1 Abs. 3) in dem ihm obliegenden Um-
fang nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
Satz 1 GKG LSA zur Erfüllung auf die 
Stadt Halle.

(3) Mit der Wirksamkeit der Zweckver-
einbarung gehen das Recht und die Pflicht 
des AZV Saalkreis-Ost zur Erfüllung der 
öffentlichen Aufgabe der Abwasserbesei-
tigung im Entsorgungsgebiet sowie die 
damit verbundenen Rechte und Pflichten, 
einschließlich der Abgabenhoheit, voll-
ständig auf die Stadt Halle über. Die Stadt 
Halle hat insbesondere das Recht, die 
zur Erfüllung der übernommenen Auf-
gabe erforderlichen Satzungen oder Ver-
ordnungen für das Entsorgungsgebiet zu 
erlassen und die erforderlichen Anord-
nungen und Maßnahmen zu treffen.

§ 4 Grundlagen und Durchführung der 
Aufgabenerfüllung durch die Stadt Halle

(1) Die Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe der Abwasserbeseitigung im Entsor-
gungsgebiet erfolgt durch die Stadt Hal-
le eigenverantwortlich. Eine Kosten- oder 
sonstige Beteiligung oder Mitwirkung des 
AZV Saalkreis-Ost bei der Aufgabener-
füllung erfolgt nicht.

(2) Die Errichtung der erforderlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen im Entsor-
gungsgebiet erfolgt auf der Grundlage des 
städtebaulichen Rahmenvertrages vom 19. 
/ 20. Dezember 2007.

(3) Die Stadt Halle hat dafür Sorge zu 
tragen, dass

1. die Abwasserbeseitigungsanlagen im 
Entsorgungsgebiet im erforderlichen Um-
fang betriebstüchtig sind und in diesem 
Zustand erhalten werden,

2. die Abwasserbeseitigungsanlagen im 
Entsorgungsgebiet ordnungsgemäß betrie-
ben werden,

3. das Entsorgungsgebiet an die öffent-
liche Abwasserbeseitigung angeschlos- 
sen wird und

4. die Grundstücke im Entsorgungsge-
biet, auf denen Abwasser anfällt, nach 
Maßgabe der gesetzlichen, insbeson-
dere der kommunalrechtlichen, Bestim- 
mungen an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung angeschlossen werden und das 
anfallende Abwasser ohne Beeinträchti-
gung des Wohles der Allgemeinheit be-
seitigt wird.

(4) Der AZV Saalkreis-Ost kann von 
der Stadt Halle einen Bericht über die 
Erfüllung der übernommenen Pflichten 
verlangen, wenn besondere aktuelle Ent-
wicklungen eine Information des AZV 
Saalkreis-Ost zur Wahrung seiner berech-
tigten Interessen erfordern.

(5) Wenn und soweit dies im Einzelfall 

zur Wahrung der berechtigten Interessen 
des AZV Saalkreis-Ost erforderlich ist, ist 
der AZV Saalkreis-Ost berechtigt, die Un-
terlagen der Stadt Halle einzusehen, die 
die Wahrnehmung und Gewährleistung 
der Abwasserbeseitigung im Entsorgungs-
gebiet betreffen. Das Einsichtnahmever-
langen ist der Stadt Halle unter Angabe 
des oder der Gründe mit einer Frist von 
vier Wochen anzukündigen. Die eingese-
henen Unterlagen sind vertraulich zu be-
handeln und dürfen nur im Einvernehmen 
mit der Stadt Halle an Dritte weitergege-
ben werden. Wenn Unterlagen durch den 
AZV Saalkreis-Ost auf Grund einer Wei-
sung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
vorgelegt werden sollen, ist die Stadt Hal-
le zur Erteilung des Einvernehmens ver-
pflichtet.

(6) Die Stadt Halle kann sich zur Er-
füllung der übernommenen Aufgabe ihrer 
Stellen der öffentlichen Verwaltung, eines 
Eigenbetriebes i. S. d. Gesetzes über kom-
munale Eigenbetriebe des Landes Sach-
sen-Anhalt oder einer Gesellschaft des 
Privatrechts bedienen. Der AZV Saal-
kreis-Ost ist über die gewählte Art und 
Weise der Aufgabenerfüllung zu infor-
mieren. Die Stadt Halle hat in jedem Fal-
le dafür Sorge zu tragen, dass die öffent-
liche Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
im Entsorgungsgebiet nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen und dieser 
Zweckvereinbarung ordnungs- gemäß er-
füllt wird.

(7) Der AZV Saalkreis-Ost wird die 
Stadt Halle bei der Erfüllung der über-
nommenen Pflichten im Rahmen seiner 
Möglichkeiten unterstützen.

(8) Die Stadt Halle hat Satzungen oder 
Verordnungen, die sie auch für das Entsor-
gungsgebiet erlässt, auch in den Bekannt-
machungsorganen des AZV Saalkreis-Ost 
öffentlich bekannt zu machen. Sonstige 
öffentliche oder ortsübliche Bekanntma-
chungen der Stadt Halle, die das Entsor-
gungsgebiet betreffen, erfolgen ebenfalls 
auch in den Bekanntmachungsorganen 
des AZV Saalkreis-Ost.

(9) Die Stadt Halle ist nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Er-
satz schuldhaft verursachter Schäden ver-
pflichtet, die dem AZV Saalkreis-Ost oder 
Dritten durch die Erfüllung der übernom-
menen Aufgabe durch die Stadt Halle ent-
stehen. Dies gilt nicht, wenn die Stadt 
Halle die Abwasserbeseitigung aus Grün-
den höherer Gewalt oder Umständen, de-
ren Beseitigung ihr aus tatsächlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich 
ist, insbesondere infolge behördlicher An-
ordnungen, nicht oder nur eingeschränkt 
oder verspätet durchführen kann. Ver-
pflichtungen des AZV Saalkreis-Ost ent-
stehen hierdurch nicht.

§ 5 Änderung und Auflösung

(1) Die Zweckvereinbarung wird unbe-
fristet abgeschlossen. Unberührt bleibt das 
Recht der Stadt Halle und des AZV Saal-
kreis-Ost, die Zweckvereinbarung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wich-
tiger Grund ist insbesondere dann gege-
ben, wenn ein Vereinbarungspartner ge-
gen eine Verpflichtung aus dieser Zweck-
vereinbarung trotz zweifacher Mahnung 
verstößt bzw. zuwiderhandelt.

(2) Die Kündigung und die Mahnungen 
haben schriftlich mittels eingeschrie-
benem Brief zu erfolgen.

(3) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 werden der AZV Saalkreis-
Ost und die Stadt Halle gemeinsam da-
für Sorge tragen, dass die öffentliche 
Abwasserbeseitigung im Entsorgungsge-
biet diskriminierungsfrei gewährleistet 
bleibt und die Anforderungen des För-
dermittelrechts in Bezug auf die zur Er-
richtung der Abwasserbeseitigungsanla-
gen im Vertrags- und im Entsorgungsge-
biet eingesetzten GA-Fördermittel erfüllt 
werden. Sie werden insbesondere sicher-
stellen, dass die mit Hilfe der GA- Förder-
mittel hergestellten Anlagen und Einrich-
tungen für die Dauer der Zweckbindung 
der GA-Förderung nach Ziff. 3.1.7 des 36. 
Rahmenplanes, i. V. m. Ziffer XI. des Zu-
wendungsbescheides vom 23. Juni 2008 
entsprechend dem Zuwendungszweck so-
wie im Einklang mit dem GA-Fördermit-
telrecht und dem Zuwendungsbescheid 
vom 23. Juni 2008 verwendet werden. So-
weit die Stadt Halle, aus Gründen, die der 
AZV Saalkreis-Ost zu vertreten hat, zur 
Erschließung des Vertragsgebietes ein-
gesetzte GA-Fördermittel an die Förder-
mittelstelle zurückzahlen muss, wird der 
AZV Saalkreis-Ost der Stadt Halle hie-
raus entstehenden Schaden ersetzen.

(4) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 oder einer sonstigen Beendi-

gung der Zweckvereinbarung ist die Stadt 
Halle verpflichtet, alle Abwassererzeuger 
und Grundstückseigentümer im Entsor-
gungsgebiet von der Beendigung der Ab-
wasserbeseitigung durch die Stadt Halle 
zu unterrichten und zum Stichtag der Be-
endigung dieser Vereinbarung gegenüber 
diesen abzurechnen.

(5) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 sind die Kosten der Tren-
nung der Abwasserbeseitigungsanlagen 
im Entsorgungsgebiet von den Abwas-
serbeseitigungsanlagen im sonstigen Ver-
tragsgebiet bzw. im Stadtgebiet Halle von 
demjenigen Vereinbarungspartner zu tra-
gen, der die außerordentliche Kündigung 
zu vertreten hat.

(6) Die gesetzlichen Anforderungen an 
das Ausscheiden einzelner Beteiligter aus 
einer Zweckvereinbarung sowie die Er-
forderlichkeit einer Genehmigung durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde bleiben 
unberührt.

§ 6 Konsolidierung der Rechtslage

(1) Der AZV Saalkreis-Ost wird, so-
weit erforderlich, das Entsorgungsgebiet 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit dieser 
Zweckvereinbarung aus dem Geltungsbe-
reich seiner Allgemeinen Entwässerungs-
satzung ausschließen.

(2) Die Vereinbarungspartner sind sich 
darüber einig, dass die Abwasserbeseiti-
gungsanlagen im Entsorgungsgebiet an 
die Stadt Halle oder eine Stelle, derer sie 
sich zur Erfüllung der übernommenen 
Aufgabe bedient (§ 4 Absatz 6), überge-
ben werden.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen, Ergänzungen sowie 
Nebenabreden zu dieser Zweckvereinba-
rung wurden nicht getroffen.

(2) Änderungen oder Ergänzungen die-
ser Zweckvereinbarung bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform, soweit 
durch Rechtsvorschrift nicht eine andere 
Form vorgeschrieben ist.

(3) Diese Zweckvereinbarung ist dop-
pelt gefertigt. Der AZV Saalkreis-Ost so-
wie die Stadt Halle erhalten je ein Exem-
plar.

(4) Sollte eine der vorstehenden Rege-
lungen nichtig oder sonst unwirksam sein 
oder werden oder die Zweckvereinbarung 
eine Lücke enthalten, so wird die Zweck-
vereinbarung im Übrigen hiervon nicht 
berührt. Für den Fall, dass eine Regelung 
nichtig oder sonst unwirksam sein oder 
werden sollte, verpflichten sich die Verein-
barungspartner, eine wirksame Regelung 
zu vereinbaren, welche Sinn und Zweck 
dieser Zweckvereinbarung entspricht und 
einen angemessenen Interessenausgleich 
beider Vereinbarungspartner verfolgt. 
Entsprechendes gilt, wenn die Zweckver-
einbarung eine Lücke enthalten sollte oder 
sich die Durchführung einer Regelung als 
nicht prakti- kabel herausstellt.

(5) Die Anlage (§ 1 Absatz 2 und 3) ist 
Bestandteil dieser Zweckvereinbarung.

(6) Die Zweckvereinbarung bedarf gem. 
§ 3 Abs. 3 GKG LSA der Genehmigung 
der Kommunalaufsicht (§ 3 Abs. 4 i. V. 
m. 17 GKG LSA) und ist gem. § 3 Abs. 
5 GKG LSA nach den für Satzungen gel-
tenden Vorschriften öffentlich bekannt zu 
machen.

(7) Die Zweckvereinbarung wird am 
Tage nach ihrer letzten Bekanntmachung 
wirksam.

Die zu der Zweckvereinbarung dazuge-
hörigen Lagekarten, die das Entsorgungs-
gebiet zeigen, können zu den Dienstzeiten 
im Umweltamt der Stadt Halle (Saale), 
Hansering 15, Zimmer 136/137 eingese-
hen werden.

Bekanntmachungsanordnung

Der vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 
in seiner 5. öffentlichen Sitzung am 
25.11.2009 zugestimmte und vom Lan-
desverwaltungsamt mit Bescheid vom 
27. Mai 2010 genehmigte Abschluss der 
Zweckvereinbarung zwischen dem Ab-
wasserzweckverband  (AZV) „Saalkreis-
Ost“ und der Stadt Halle (Saale) wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 30.07.2010

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin
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Bekanntmachungsanordnung

Der vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 
in seiner 5. öffentlichen Sitzung am 
25.11.2009 zugestimmte und vom Lan-
desverwaltungsamt mit Bescheid vom 
27. Mai 2010 genehmigte Abschluss der 
Zweckvereinbarung zwischen dem Was-
serzweckverband  (WZV) „Saalkreis“ und 
der Stadt Halle (Saale) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 30.07.2010

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachungen der Stadt Halle (Saale)
Zweckvereinbarung zur Wahrnehmung 
von Aufgaben der öffentlichen Trink-
wasserversorgung zwischen dem Was-
serzweckverband „Saalkreis“, Born-
knechtstraße 5, 06108 Halle (Saale), 
vertreten durch den Verbandsgeschäfts-
führer - nachfolgend „WZV Saalkreis“ -
und der Stadt Halle (Saale), Marktplatz 
1, 06110 Halle (Saale), vertreten durch 
die Oberbürgermeisterin - nachfolgend 
„Stadt Halle“.

Präambel

Das „Industriegebiet Halle-Saalkreis an 
der A 14“ (im weiteren Vertragsgebiet) soll 
zu einem gemeindeübergreifenden Indus-
triegebiet entwickelt und genutzt werden. 
Im Jahr 2001 wurde der Planungsverband 
„Industriegebiet Halle-Saalkreis an der A 
14“ gegründet und ihm die Entwicklung 
des Vertragsgebietes, d. h. die Durchfüh-
rung und Si- cherung der verbindlichen 
Bauleitplanung, der Vollzug der Bauleit-
planung sowie die Durchführung der er-
forderlichen Erschließung im Sinne der §§ 
123 ff BauGB als satzungsgemäße Aufga-
be übertragen.

Im Jahr 1992 wurde der WZV „Saal-
kreis“ gegründet. Seine satzungsgemäße 
Aufgabe besteht in der Durchführung 
und Gewährleistung der öffentlichen Ver-
sorgung mit Trinkwasser in seinen Mit-
gliedsgemeinden. Mitglieder des WZV 
„Saalkreis“ sind u. a. auch die heutige 
Stadt Landsberg (Rechtsnachfolgerin der 
Gemeinden Reußen und Queis) sowie die 
heutigen Gemeinden Kabelsketal (Rechts-
nachfolgerin der Gemeinde Dölbau) und 
Peißen.

Das Vertragsgebiet erstreckt sich in ter-
ritorialer Hinsicht über das Gebiet der 
Stadt Halle sowie zugleich mit der Stadt 
Landsberg und den Gemeinden Kabels-
ketal und Peißen auch über das Verbands-
gebiet des WZV „Saalkreis“. Damit sind 
im Vertragsgebiet für die öffentliche Auf-
gabe der Trinkwasserversorgung zugleich 
zwei unterschiedliche kommunale Körper-
schaften zuständig.

Für den von ihrem Stadtgebiet um-
fassten Teil des Vertragsgebietes ist die 
Stadt Halle der zuständige Träger der öf-
fentlichen Aufgabe der Trinkwasserver-
sorgung.

Der WZV „Saalkreis“ verfügt im Ver-
tragsgebiet nicht über Wasserversorgungs-
anlagen. Die Erschließung des Vertragsge-
bietes erfolgt auf der Grundlage des Städ-
tebaulichen Rahmenvertrages vom 19. / 
20. Dezember 2007 zwischen der Stadt 
Halle, dem Planungsverband „Industrie-
gebiet Halle-Saalkreis an der A 14“, dem 
WZV „Saalkreis“, dem AZV Saalkreis-
Ost und dem AZV Queis/Dölbau. Danach 
wird die Erschließung durch die Stadt Hal-
le als Maßnahmeträger unter Nutzung von 
Fördermitteln aus der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (nachfolgend GA- Förde-
rung) durchgeführt, wobei eine Kostenbe-
teiligung der vorgenannten Verbände nicht 
erfolgt. Dies schließt auch die Errichtung 
der erforderlichen Wasserversorgungs-
anlagen mit ein. Dem Städtebaulichen 
Rahmenvertrag liegen insbesondere das 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ und der zu dessen Durchführung 
im Zeitraum 2007 bis 2010 erlassene 36. 
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ zu Grunde. Gemäß Ziff. 3.1.7 des 
genannten Rahmenplanes sind der Träger 
und ggf. der Betreiber der geförderten In-
frastrukturmaßnahme an die Erfüllung 
der im Rahmenplan genannten Vorausset-
zungen nach Fertigstellung für eine Dauer 
von nicht kürzer als 15 Jahren gebunden 
(nachfolgend Zweckbindung der GA-För-
derung). Dazu definiert der zur Gewäh-
rung der vorgenannten Fördermittel er-
lassene Zuwendungsbescheid der Investi-
tionsbank Sachsen Anhalt vom 23. Juni 
2008 unter Ziffer XI. den Zweckbindungs-
zeitraum dahin, dass innerhalb eines Zeit-
raumes von 15 Jahren nach dem Ende des 
Investitions- zeitraumes die mit Hilfe der 
Fördermittel angeschafften und hergestell-
ten Sachen in dem geförderten Infrastruk-
turprojekt verbleiben und entsprechend 
dem Zuwendungszweck verwendet wer-
den müssen, es sei denn, sie werden durch 
gleich- oder höherwertige Sachen ersetzt. 
Die Erschließung erfolgt in Umsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Industriege-
biet Halle-Saalkreis an der A 14“ und um-
fasst auch die Herstellung der notwendi-
gen Erschließungsanlagen für die Trink-
wasserversorgung.

Zur Gewährleistung der gemeindeü-
bergreifend ordnungsgemäßen und rei-
bungslosen Trinkwasserversorgung im 

Vertragsgebiet werden eine einheitliche 
Organisation und Durchführung der 
Trinkwasserversorgung angestrebt. Da-
bei sollen insbesondere durch zersplitterte 
kommunale Zuständigkeiten verursach-
te „Reibungsverluste“, Probleme und Ko-
sten bei der technischen und wirtschaftli-
chen Absicherung der Aufgabenerfüllung 
sowie ihrer Organisation und Durchfüh-
rung vermieden werden. Ziel ist, durch 
eine gemeindeübergreifende Bündelung 
der Aufgabenzuständigkeit und Aufga-
benverantwortung eine einheitliche sowie 
technisch und organisatorisch sichere so-
wie wirtschaftlich tragfähige Erfüllung 
der öffentlichen Aufgabe der Trinkwas-
serversorgung langfristig zu gewährlei-
sten. Insoweit von besonderer Bedeutung 
sind die maßgebenden örtlichen und tech-
nischen Gegebenheiten für die Durchfüh-
rung der Trinkwasserversorgung im Ver-
tragsgebiet: Das Stadtgebiet der Stadt Hal-
le, Gemarkung Reideburg, umfasst einen 
Einzelanteil von 44,3 % am Vertragsge-
biet und liegt als Kernbereich räumlich 
zentral in dessen Mitte. Das übrige Ver-
tragsgebiet verteilt sich nördlich und süd-
lich dieses Kernbereiches. Für die Durch-
führung der Trinkwasserversorgung ist 
des Weiteren maßgebend, dass aufgrund 
der historischen Gegebenheiten und Ent-
wicklung der Trinkwasserversorgung im 
ehemaligen Bezirk Halle der DDR die An-
lagen der Trinkwasserversorgung im heu-
tigen Gebiet der Stadt Halle sowie im Ver-
bandsgebiet des WZV Saalkreis bereits 
technisch miteinander verbunden sind. 
Der WZV Saalkreis verfügt zudem über 
kein eigenes Trinkwasseraufkommen.

Vor diesem Hintergrund schließen die 
Vereinbarungspartner zur Gewährleistung 
der gemeindeübergreifenden Durchfüh-
rung der öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung im Vertragsgebiet die folgende 
Zweckvereinbarung im Sinne des § 3 ff 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit für das Land Sachsen-An-
halt.

§ 1 Vereinbarungsgegenstand und  
Vertragsgebiet sowie Versorgungsgebiet

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Re-
gelung der interkommunalen Zusammen-
arbeit der Vertragspartner zur gemeindeü-
bergreifenden Gewährleistung der Trink-
wasserversorgung im Vertragsgebiet, 
insbesondere die Übertragung von öffent-
lichen Aufgaben zur einheitlichen Erfül-
lung auf die Stadt Halle. Art und Umfang 
der Übertragung bestimmen sich auf der 
Grundlage des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sach-
sen-Anhalt nach den Regelungen dieser 
Zweckvereinbarung.

(2) Das Vertragsgebiet erstreckt sich ge-
meindeübergreifend über das Gebiet der 
Stadt Halle, der heutigen Stadt Lands-
berg sowie der heutigen Gemeinden Ka-
belsketal und Peißen. Das Vertragsgebiet 
umfasst eine Fläche von ca. 367,1 ha. Die 
Abgrenzung sowie die Aufteilung des Ver-
tragsgebietes auf die einzelnen Stadt- bzw. 
Gemeindegebiete ergibt sich aus der als 
Anlage beigefügten Lagekarte.

(3) Das Versorgungsgebiet im Sinne die-
ser Vereinbarung ist der Teil des Vertrags-
gebietes, der jeweils auf dem Gebiet der 
Stadt Landsberg, der Gemeinde Kabels-
ketal sowie der Gemeinde Peißen und da-
mit im Verbandsgebiet des WZV „Saal-
kreis“ liegt. Die Abgrenzung des Ver-
sorgungsgebietes ergibt sich aus der als 
Anlage beigefügten Lagekarte.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
Grundlagen dieses Vertrages sind:

- das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit für das Land Sachsen-An-
halt, in der Fassung vom 26. Februar 1998, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Mai 
2009 (nachfolgend GKG LSA),

- die Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt, in der Fassung vom 5. 
Oktober 1993, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. Mai 2009 (Neufassung vom 
10. August 2009),

- das Wassergesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt, in der Fassung vom 12. April 
2006 (nachfolgend WG LSA),

- das Gesetz über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6. Oktober 1969, zu-
letzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 
vom 7. September 2007,

- der 36. Rahmenplan der Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur für den Zeit-
raum 2007 bis 2010 (nachfolgend 36. Rah-
menplan),

- die Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus Mitteln der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“, Runderlass 
des Wirtschaftsministeriums des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 28. November 2006 
– 22-32320/10,

- der Zuwendungsbescheid der Investi-
tionsbank Sachsen-Anhalt vom 23. Juni 
2008 über Öffentliche Finanzierungs-
hilfen der wirtschaftlichen Infrastruktur 
(nachfolgend Zuwendungsbescheid vom 
23. Juni 2008),

- ein ggf. im Weiteren ergehender Zu-
wendungsbescheid,

- der Bebauungsplan Nr. 1 „Industriege-
biet Halle-Saalkreis an der A 14“, 

- der städtebauliche Rahmenvertrag 
vom 19. / 20. Dezember 2007, 

- die Satzung des WZV Saalkreis über 
den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und deren Benutzung vom 14. 
Oktober 2004 in der geltenden Fas-sung 
(nachfolgend Wasserversorgungssatzung),

- die Satzung der Stadt Halle über den 
Anschluss- und Benutzungszwang an die 
öffentliche Wasserversorgung mit Trink-
wasser vom 27. Februar 2002, in der gel- 
tenden Fassung,

§ 3 Art und Umfang 
der Aufgabenübertragung

(1) Der WZV „Saalkreis“ ist für sein 
Verbandsgebiet der zuständige Träger der 
öffentlichen Aufgabe der Trinkwasser-
versorgung nach § 146 Abs. 1 WG LSA. 
Damit obliegt ihm die Durchführung der 
Trinkwasserversorgung auch im Versor-
gungsgebiet.

(2) Der WZV „Saalkreis“ überträgt die 
öffentliche Aufgabe der Trinkwasserver-
sorgung nach § 146 Abs. 1 WG LSA im 
Versorgungsgebiet nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 Satz 1 GKG LSA zur Erfüllung 
auf die Stadt Halle.

(3) Mit der Wirksamkeit der Zweckver-
einbarung gehen das Recht und die Pflicht 
des WZV „Saalkreis“ zur Erfüllung der 
öffentlichen Aufgabe der Trinkwasserver-
sorgung im Versorgungsgebiet sowie die 
damit verbundenen Rechte und Pflichten, 
einschließlich der Abgabenhoheit, voll-
ständig auf die Stadt Halle über. Die Stadt 
Halle hat insbesondere das Recht, die zur 
Erfüllung der übernommenen Aufgabe er-
forderlichen Satzungen oder Verordnungen 
für das Versorgungsgebiet zu erlassen und 
die erforderlichen Anordnungen und Maß-
nahmen zu treffen.

§ 4 Grundlagen und Durchführung der 
Aufgabenerfüllung durch die Stadt Halle

(1) Die Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe der Trinkwasserversorgung im Ver-
sorgungsgebiet erfolgt durch die Stadt Hal-
le eigenverantwortlich. Eine Kosten- oder 
sonstige Beteiligung oder Mitwirkung des 
WZV „Saalkreis“ bei der Aufgabenerfül-
lung erfolgt nicht.

(2) Die Errichtung der erforderlichen 
Wasserversorgungsanlagen im Versor-
gungsgebiet erfolgt auf der Grundlage des 
städtebaulichen Rahmenvertrages vom 19. 
/ 20. Dezember 2007.

(3) Die Stadt Halle hat dafür Sorge zu 
tragen, dass

1. die Wasserversorgungsanlagen im 
Versorgungsgebiet im erforderlichen Um-
fang betriebstüchtig sind und in diesem 
Zustand erhalten werden,

2. die Wasserversorgungsanlagen im 
Versorgungsgebiet ordnungsgemäß be- 
trieben werden,

3. das Versorgungsgebiet an die öffent-
liche Trinkwasserversorgung angeschlos-
sen wird und

4. die Wasserverbraucher im Versor-
gungsgebiet nach Maßgabe der gesetz-
lichen, insbesondere der kommunalrecht-
lichen, Bestimmungen an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung angeschlossen 
und mit Trinkwasser beliefert werden.

(4) Der WZV „Saalkreis“ kann von der 
Stadt Halle einen Bericht über die Erfül-
lung der übernommenen Pflichten verlan-
gen, wenn besondere aktuelle Entwick-
lungen eine Information des WZV „Saal-
kreis“ zur Wahrung seiner berechtigten 
Interessen erfordern.

(5) Wenn und soweit dies im Einzelfall 
zur Wahrung der berechtigten Interessen 
des WZV „Saalkreis“ erforderlich ist, ist 
der WZV „Saalkreis“ berechtigt, die Un-
terlagen der Stadt Halle einzusehen, die 
die Wahrnehmung und Gewährleistung 
der Trinkwasserversorgung im Versor-
gungsgebiet betreffen. Das Einsichtnah-
meverlangen ist der Stadt Halle unter An-
gabe des oder der Gründe mit einer Frist 
von vier Wochen anzukündigen. Die ein-
gesehenen Unterlagen sind vertraulich zu 
behandeln und dürfen nur im Einverneh-
men mit der Stadt Halle an Dritte weiter-

gegeben werden. Wenn Unterlagen durch 
den WZV „Saalkreis“ auf Grund einer 
Weisung der zuständigen Aufsichtsbehör-
de vorgelegt werden sollen, ist die Stadt 
Halle zur Erteilung des Einvernehmens 
verpflichtet.

(6) Die Stadt Halle kann sich zur Er-
füllung der übernommenen Aufgabe ihrer 
Stellen der öffentlichen Verwaltung, eines 
Eigenbetriebes i. S. d. Gesetzes über kom-
munale Eigenbetriebe des Landes Sach-
sen-Anhalt oder einer Gesellschaft des 
Privatrechts bedienen. Der WZV „Saal-
kreis“ ist über die gewählte Art und Wei-
se der Aufgabener- füllung zu informieren. 
Die Stadt Halle hat in jedem Falle dafür 
Sorge zu tragen, dass die öffentliche Auf-
gabe der Trinkwasserversorgung im Ver-
sorgungsgebiet nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen und dieser Zweck-
vereinbarung ordnungsgemäß erfüllt wird.

(7) Der WZV „Saalkreis“ wird die Stadt 
Halle bei der Erfüllung der übernom-
menen Pflichten im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten unterstützen.

(8) Die Stadt Halle hat Satzungen oder 
Verordnungen, die sie auch für das Versor- 
gungsgebiet erlässt, auch in den Bekannt-
machungsorganen des WZV „Saalkreis“ 
öffentlich bekannt zu machen. Sonstige 
öffentliche oder ortsübliche Bekanntma-
chungen der Stadt Halle, die das Versor-
gungsgebiet betreffen, erfolgen ebenfalls 
auch in den Bekanntmachungsorganen des 
WZV „Saalkreis“.

(9) Die Stadt Halle ist nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz 
schuldhaft verursachter Schäden verpflich-
tet, die dem WZV „Saalkreis“ oder Dritten 
durch die Erfüllung der übernommenen 
Aufgabe durch die Stadt Halle entstehen. 
Dies gilt nicht, wenn die Stadt Halle die 
Trinkwasserversorgung aus Gründen hö-
herer Gewalt oder Umständen, deren Be-
seitigung ihr aus tatsächlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen nicht möglich ist, 
insbesondere infolge behördlicher Anord-
nungen, nicht oder nur eingeschränkt oder 
verspätet durchführen kann. Verpflich-
tungen des WZV „Saalkreis“ entstehen 
hierdurch nicht.

(10) Die Stadt Halle hat den WZV „Saal-
kreis“ im Rahmen ihrer Haftung nach Ab-
satz 9 von Ersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen. Der WZV „Saalkreis“ wird 
Ansprüche Dritter nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Stadt Halle anerkennen oder 
vergleichsweise regeln. Der WZV „Saal-
kreis“ wird die Stadt Halle über etwaige 
Rechtsstreitigkeiten, die Ansprüche Drit-
ter zum Gegenstand haben, umgehend in-
formieren.

§ 5 Änderung und Auflösung

(1) Die Zweckvereinbarung wird un-
befristet abgeschlossen. Unberührt bleibt 
das Recht der Stadt Halle und des WZV 
„Saalkreis“, die Zweckvereinbarung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wich-
tiger Grund ist insbesondere dann gege-
ben, wenn ein Vereinbarungspartner ge-
gen eine Verpflichtung aus dieser Zweck-
vereinbarung trotz zweifacher Mahnung 
verstößt bzw. zuwiderhandelt.

(2) Die Kündigung und die Mahnungen 
haben schriftlich mittels eingeschrie-
benem Brief zu erfolgen.

(3) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 werden der WZV „Saalkreis“ 
und die Stadt Halle gemeinsam dafür Sor-
ge tragen, dass die öffentliche Trinkwas-
serversorgung im Versorgungsgebiet dis-
kriminierungsfrei gewährleistet bleibt und 
die Anforderungen des Fördermittelrechts 
in Bezug auf die zur Errichtung der Was-
serversorgungsanlagen im Vertrags- und 
im Versorgungsgebiet eingesetzten GA-
Fördermittel erfüllt werden. Sie werden 
insbesondere sicherstellen, dass die mit 
Hilfe der GA- Fördermittel hergestellten 
Anlagen und Einrichtungen für die Dau-
er der Zweckbindung der GA-Förderung 
nach Ziff. 3.1.7 des 36. Rahmenplanes, i. 
V. m. Ziffer XI. des Zuwendungsbeschei-
des vom 23. Juni 2008 entsprechend dem 
Zuwendungszweck sowie im Einklang mit 
dem GA-Fördermittelrecht und dem Zu-
wendungsbescheid vom 23. Juni 2008 ver-
wendet werden. Soweit die Stadt Halle, aus 
Gründen, die der WZV „Saalkreis“ zu ver-
treten hat, zur Erschließung des Vertrags-
gebietes eingesetzte GA-Fördermittel an 
die Fördermittelstelle zurückzahlen muss, 
wird der WZV „Saalkreis“ der Stadt Hal-
le hieraus entstehenden Schaden ersetzen.

(4) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 oder einer sonstigen Beendi-
gung der Zweckvereinbarung ist die Stadt 
Halle verpflichtet, alle Wasserverbrau-
cher im Versorgungsgebiet von der Been-
digung der Trinkwasserversorgung durch 

die Stadt Halle zu unterrichten und zum 
Stichtag der Beendigung dieser Vereinba-
rung gegenüber diesen abzurechnen.

(5) Im Falle einer Kündigung nach Ab-
satz 1, Satz 2 sind die Kosten der Tren-
nung der Wasserversorgungsanlagen im 
Versorgungsgebiet von den Wasserversor-
gungsanlagen im sonstigen Vertragsgebiet 
bzw. im Stadtgebiet Halle von demjeni-
gen Vereinbarungspartner zu tragen, der 
die außerordentliche Kündigung zu ver-
treten hat.

(6) Die gesetzlichen Anforderungen an 
das Ausscheiden einzelner Beteiligter aus 
einer Zweckvereinbarung sowie die Erfor-
derlichkeit einer Genehmigung durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde bleiben unbe-
rührt.

§ 6 Konsolidierung der Rechtslage

(1) Der WZV „Saalkreis“ wird, soweit 
erforderlich, das Versorgungsgebiet zum 
Zeitpunkt der Wirksamkeit dieser Zweck-
vereinbarung aus dem Geltungsbereich 
seiner Wasserversorgungssatzung aus-
schließen.

(2) Die Vereinbarungspartner sind sich 
darüber einig, dass die Wasserversor-
gungsanlagen im Versorgungsgebiet an die 
Stadt Halle oder eine Stelle, derer sie sich 
zur Erfüllung der übernommenen Aufgabe 
bedient (§ 4 Absatz 6), übergeben werden.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen, Ergänzungen sowie 
Nebenabreden zu dieser Zweckvereinba-
rung wurden nicht getroffen.

(2) Änderungen oder Ergänzungen die-
ser Zweckvereinbarung bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform, soweit 
durch Rechtsvorschrift nicht eine andere 
Form vorgeschrieben ist.

(3) Diese Zweckvereinbarung ist doppelt 
gefertigt. Der WZV „Saalkreis“ sowie die 
Stadt Halle erhalten je ein Exemplar.

(4) Sollte eine der vorstehenden Rege-
lungen nichtig oder sonst unwirksam sein 
oder werden oder die Zweckvereinbarung 
eine Lücke enthalten, so wird die Zweck-
vereinbarung im Übrigen hiervon nicht 
berührt. Für den Fall, dass eine Regelung 
nichtig oder sonst unwirksam sein oder 
werden sollte, verpflichten sich die Verein-
barungspartner, eine wirksame Regelung 
zu vereinbaren, welche Sinn und Zweck 
dieser Zweckvereinbarung entspricht und 
einen angemessenen Interessenausgleich 
beider Vereinbarungspartner verfolgt. Ent-
sprechendes gilt, wenn die Zweckverein-
barung eine Lücke enthalten sollte oder 
sich die Durchführung einer Regelung als 
nicht prakti- kabel herausstellt.

(5) Die Anlage (§ 1 Absatz 2 und 3) ist 
Bestandteil dieser Zweckvereinbarung.

(6) Die Zweckvereinbarung bedarf gem. 
§ 3 Abs. 3 GKG LSA der Genehmigung 
der Kommunalaufsicht (§ 3 Abs. 4 i. V. 
m. 17 GKG LSA) und ist gem. § 3 Abs. 
5 GKG LSA nach den für Satzungen gel-
tenden Vorschriften öffentlich bekannt zu 
machen.

(7) Die Zweckvereinbarung wird am 
Tage nach ihrer letzten Bekanntmachung 
wirksam.

Die zur Zweckvereinbarung dazugehö-
rigen Lagekarten, die das Versorgungsge-
biet zeigen, können zu den Dienstzeiteni 
Umweltamt der Stadt Halle (Saale), Hanse-
ring 15, Zimmer 136/137 eingesehen wer-
den.

Zu Wespen, hornissen, Bienen und 

hummeln erhalten Bürger informa-

tionen und Beratung vom Fachbe-

reich umwelt, tel. 221-4444. 

in dringenden Fällen und am Wo-

chenende werden hinweise von der 

Leitstelle der Feuerwehr, 

tel. 221-5000, gegeben.
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– direkt ab Werk –

Fachberatung vor Ort
selbstverständlich

kostenlos und unverbindlich!

Steffen Meersteiner
VWW Veranda GmbH

Tel.: 034205/42 119; Fax: 45 373
info@steffen-meersteiner.de

www.veranda-wintergarten.de

Wir produzieren
Anzeigenblätter, Zeitungen, Broschüren,
Prospekte, auf Wunsch mit Rückstich-
heftung und Dreiseitenbeschnitt
im Cold- & Heatset-Rotationsverfahren

Wir bieten
alle Dienstleistungen rund um den
Druck, vom Layout über die Satz-
herstellung bis zu Versand- und Logistik

Anschrift:
AROPRINT Druck- und
Verlagshaus GmbH
Hallesche Landstraße 111
06406 Bernburg

Kontakt:
Frau Kathrin Zander
0345 / 565 13 35
kathrin.zander@mz-web.de

www.aroprint.de

alles.

kalaydo.de
das regionale Findernet

heute im
angebot:

Auto, Immobilie, Job und
Marktplatz: Über 500.000
Angebote im neuen regiona-
len Online-Anzeigenmarkt.
Suchen, finden, freuen!

Bekanntmachung
Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, dass die

EVH GmbH, Bornknechtstraße 5, 06108 Halle (Saale)

Anträge auf Erteilung von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 
Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die 

Gashochdruckleitung DN 300 Akener Bogen zur Elisabeth Saale
Fernwärmesekundärleitung FWS 63 Bach02.01 von der Merseburger Straße zur WKS 3 Bach
15 kV Freileitung MSFL-4662 von der Stadt Station Süd zur Umspannstation Turmstraße
gestellt hat. 
In diesem Verfahren sollen an den in Anspruch genommenen Grundstücken beschränkte persönliche 
Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung bereits bestehender 
Leitungen / Anlagen bescheinigt werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR genutzten Energiefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden.

In der kreisfreien Stadt Halle/Saale sind folgende Gemarkungen betroffen:

 Gemarkung  Flur

 Halle  1, 5, 13 

 Halle-Neustadt  4, 5, 6, 8

 Gimritz  2, 5

 Passendorf  6, 7

Die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen können beim 

Landesverwaltungsamt
Referat 106

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

vom 25.08.2010 bis zum 22.09.2010 im Raum CE. 19 eingesehen werden. 

Um Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme wird gebeten. Telefonische Auskünfte sind unter 
Tel.:  03 45 / 5 14 37 79 möglich.

Das Landesverwaltungsamt erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG 
i.V.m. § 7 Abs. 2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von vier Wochen von der Bekanntmachung an.

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigentümer des belasteten Grundstücks nach Eintrag der Dienstbarkeit und 
Aufforderung durch den Grundstückseigentümer ein Ausgleich zu zahlen.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen kann beim 
Landesverwaltungsamt, Referat 106, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift 
nur bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Landesverwaltungsamt 
Im Auftrag

gez. Morgenstern

Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikalien-
sicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einzelfallprü-
fung nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der 
Rheingas Halle-Saalegas GmbH in 06132 Halle (Saale) auf Erteilung einer 
Genehmigung nach §§ 4 und 8a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung von brenn-
baren Gasen in einem Behälter mit einem Fassungsvermögen von 30 
Tonnen oder mehr in 06132 Halle (Saale).

Die Rheingas Halle-Saalegas GmbH, in 06132 Halle (Saale), beantragte mit 
Schreiben vom 07.04.2010 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die 
Genehmigung nach §§ 4 und 8a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BlmSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer

Anlage zur Lagerung von brennbaren Gasen (Autogas) in einem Behäl-
ter mit einem Fassungsvermögen von 46 Tonnen

auf dem Grundstück in 06132 Halle (Saale),

Gemarkung: Ammendorf,
Flur: 3,
Flurstücke: 1358 und 1359.

Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das genann-
te Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, 
so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, dass 
eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von 
§ 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim Lan-
desverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gen-
technik, Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Genehmigungsbehörde, eingesehen werden.

Jetzt anmelden:
Starterbonus sichern!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-
innen

• TÜV-geprüftes Nachhilfeinstitut!
GRATIS
INFO-HOTLINE
8–20 Uhr

0800–19 4 18 06
www.schuelerhilfe.de

Beratung vor Ort: Mo.-Fr. 15-17.30 Uhr oder
nach Vereinbarung.
HAL-Neustadt • Neustädter Passage 17 c •
im Neustadt-Centrum • 6900741
HAL/Saale • Goethestr. 31 • 19 4 18

Einfach gute Noten

Profi-Nachhilfe
für gute Noten
Von der Grundschule bis
zum Schulabschluss

Keine Mindestlaufzeit!

TÜV-geprüfte Qualität:
Halle-Neustadt, 03 45/6 90 26 53
Halle-Mitte, 03 45/2 02 93 62
Rufen Sie uns an: Mo-Sa 8-20 Uhr

Hotel-Pension Frohnau, Waldsaumweg 19
37441 Bad Sachsa, Telefon 05523/535, 

Fax 536, www.sonnenharz.de

Inkl.: kein EZ-Zuschlag, Zi. m. DU/WC 
u. TV, geführte Wanderungen usw.

– Bustagesfahrten im Harz –
Auf Wunsch Abholung

Südharz/Bad Sachsa
5 Tage, 4 ÜN/HP
3x Massagen
189,– 3 p. P.
1 Woche, 6 ÜN/HP 199,– 3 p. P.

Johanngeorgenstadt im Erzgebirge

HOTEL-PENSION „Am Wäldchen“
Das ideale Ziel für Ruhe und Erholung!

Gemütl. Zi. m. DU/WC/TV.
Bis November Sparpreise!!!

z. B. 3 Ü/Fr. 75,– w p. P.
5 Ü/Fr. 105,– w p. P.
7 Ü/Fr. 130,– w p. P.
Prospekt anfordern!

Tel. 0 37 73 / 88 25 91 od. 88 28 89
www.pension-am-waeldchen.de

Waldhotel Hubertus
in Eisfeld bei Coburg

Urlaub und Genießen
3 ÜHP, 118,90 v p. P., 5 ÜHP, 178,– v p. P.
+ Therme. Tel. 0 36 86/61 88 80

www.waldhotel-hubertus.de

erfolgreicher Immobilien-
verkauf seit 1993

Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Bewertungstermin
für Ihre Immobilie.

z 0345 / 52 16 98-0
Wittekindstr. 26, 06114 Halle

www.radde-immobilien.de

MZ Satz GmbH · Delitzscher Str. 65 · 06112 Halle (Saale)
Tel.: (03 45) 565 - 11 00 · Fax: (03 45) 565 - 25 11

Postanschrift: MZ Satz GmbH · 06075 Halle (Saale)

Ihr Satzdienstleister im Verlagsumfeld

Anzeigenproduktion

Text und Layout

Webdesign

Bildbearbeitung

Scannen von Vorlagen

www.mz-satz.de

LEUWO mbH
Lützener Platz 16, 06231 Bad Dürrenberg
Tel. 03462/54190, Fax 03462/541929
www.leuwo.de; mail: leuwo@ths.de

vermietet in Halle:
Turmstraße 40, II. OG, links, 2-RWE 51,90 m²,
Großbeerenstraße 19, II. OG, rechts, 3-RWE 65,76 m²,
Kockwitzer Straße 1, II. OG, rechts 3-RWE 62,23 m².
Interessenten melden sich im Kundenzentrum in Halle, Möckernstr. 26 a, 

Tel.-Nr. 0345 136570 oder www.leuwo.de 

BESUCHEN SIE UNS:
enviaM Servicefiliale Halle
Magdeburger Straße 51, 06112 Halle

Olaf Hartung
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Sozialrecht
Teilbereiche der Beschäftigung

06110 Halle (Saale), Merseburger Str. 52
Tel. 03 45 / 6 81 31 68 • Fax 03 45 / 9 77 33 04

RAHartung@t-online.de

Grundsicherung f. Arbeitsuchende (SGB II)
Arbeitsförderungsrecht (SGB III)
Sozialhilferecht (SGB XII)

·
·
·

Krankenversicherungsrecht (SGB V)
Rentenversicherungsrecht (SGB VI)
Unfallversicherungsrecht (SGB VII)

·
·
·

BEKANNTMACHUNGEN

IMMOBILIENGESUCHE

UNTERRICHT/KURSE

REISE UND ERHOLUNG

VERMIETUNGEN
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